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Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (692 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz -

FrG) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage trägt 
, dem Umstand Rechnung, daß der Abschluß des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum (EWR) bis 1. Jänner 1993 eine Umsetzung der 
"Freiheit des Personenverkehrs" im Rahmen des 
Fremdenpolizeirechtes unerläßlich macht. Zur sel­
ben Zeit bedarf es auch einer Neufassung der 
Bestimmungen zur Bekämpfung des "Kriminaltou­
rismus"~ da die geltenden am 31. Dezember 1992 
außer Kraft treten, Darüber hinaus erweist es sich 
als notwendig, das geltende Recht in etlichen 
Bereichen, wie etwa dem Umgang mit personenbe­
zogenen Daten, aber auch die Regelung über die 
Schubhaft, den geänderten Bedingungen anzupas­
sen. Weiters wird die Auf teilung der für den 
gesamten Rechtsbereich maßgeblichen Vorschriften 
auf das Fremdenpolizeigesetz und das Paßgesetz als 
hinderlich empfunden, Schließlich ist das geltende 
Fremdenpolizeigesetz durch die vier letzten Novel­
len unübersichtlich geworden. 

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes ist daher 
die Zusammenfassung der fremdenpolizeilichen 
und der Fremde betreffenden paßrechtlichen 
Bestimmungen in einem Fremdengesetz, das der 
Entwicklung Rechnung trägt und einen ausge.woge­
nen Interessenausgleich zwischen dem einzelnen 
Fremden und der - aus österreichischen Staatsbür­
gern und Fremden bestehenden - Gesellschaft 
anstrebt. 

Die Regierungsvorlage enthält Bestimmungen 
über die Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt 
von Fremden, Sonderregelungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von EWR-Bürgern, Bestim­
mungen über Maßnahmen zur Verhinderung der 
Einreise, zur Beendigung des Aufenthaltes und zur 

Beförderung von Fremden ins Ausland, Regelungen 
über die Ausstellung österreichischer Reise- und 
Identitätsdokumente für Fremde und schließlich im 
Rahmen von Verfahrens-, Straf- und Schlußbestim­
mungen Regelungen über das Verwenden perso­
nenbezogener Daten. Hiebei wurde besonders 
darauf Wert gelegt, die Rechtsdurchsetzung zu 
sichern. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
6. November 1992 in Verhandlung genommen. 

An der sich an die Ausführungen des Berichter­
statters anschließenden Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Bur g s t a Il e r, Mag. Terezija 
S t 0 i s i t s, Dr. Pi r k e r, G aal, Dr. E t t m a y e r, 
Ob e r hai d i n ger, Dr. Helene Part i k -
Pa b I e, Sc h e ibn e r, Mo s e r, Neu wir t h, 
Hofmann, Kiermaier, Gratzer, derAus­
schußobmann E l.m eck e r sowie der Bundesmini­
ster für Inneres Dr. Lös c h n a k. 

Hierauf wurden die Verhandlungen vertagt. 

Am 27. November 1992 setzte der Ausschuß für 
innere Angelegenheiten seine Beratungen' unter 
Beiziehung von Sachverständigen - und zwar OR 
Dr. Wilfried 'K 0 v a r n i k, OR Dr. Johann 
Sc h a d was s e r, Mag. Markus PI a zer und 
Rechtsanwalt Dr. Heinrich Va n a - fort. An 
dieser Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Mag. Terezija S t 0 i s i t s, Dr. Helene Par t i k­
P abi e, Dr. E t t m a y e r, 0 b e rh a i d i n ger, 
Moser, Dipl.-Kfm, Mag. Mühlbachler, 
G rat zer, Lei kam, Dr, Pi r k e r, Bur g s t a l­
I e r, der Ausschußobmann E I m eck e r sowie der 
Bundesminister für Inneres Dr. Lös c h n a k. 

Im Zuge der Verhandlungen wurden von der 
Abgeordneten Mag. Terezija S t 0 i s i t s drei 
Abänderungsanträge und drei Entschließungsan­
träge, von.der Abgeordneten Dr. Helene Par t i k­
Pa b I e zwölf Abänderungsanträge und ein Ent­
schließungsantrag eingebracht. 
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2 869 der Beilagen 

Weiters brachten die Abgeordneten E I m eck e r 
und Dr. Pi r k er zwei Abänderungsanträge ein. 
Die einzelnen Punkte waren wie folgt begründet: 

"Zu § 7 Abs. 7: 

Die Abgrenzung der Aufenthaltsberechtigung 
nach dem Fremdengesetz (Sichtverm~rk) einerseits 
und dem Aufenthaltsgesetz (Aufenthaltsberechti­
gung) andererseits soll in jede Richtung hin 
abgesichert sein. Hiefür bedarf es bei Sichtver­
merksanträgen, die der Sache nach auf die Erteilung 
einer Aufenthaltsberechtigung abzielen, dreier 
Komponenten: 

der Unzuständigkeit der Fremdenpolizeihe­
hörde, 
der Umdeutung des Sichtvermerksantrages in 
einen Antrag ge\TIäß den §§ 1 und 6 des 
Aufenthaltsgesetzes und 
der Weiterleitungsverpflichtung der Frem­
denpolizeibehörde. 

Dies wird in der Neufassung des § 7 Abs. 7 
klargestellt. Die Fälle des § 7 Abs. 1 des Aufenthalts­
gesetzes sind von dieser Regelung ausgenommen, 
da solche Fremde - neben der als Aufenthaltsbe­
rechtigung geltenden Beschäftigungsbewilligung -
einen Sichtvermerk benötigen. 

Zu § 10 Abs. 1 Z 6: 

Zu sichtvermerksfreier Einreise kann ein Fremder 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarung aber 
auch auf Grund einer Verordnung des Bundesmini­
sters für Inneres oder der Bundesregierung 
berechtigt sein. Die für die Verordnungsermächti­
gungen maßgeblichen FundsteIlen im Aufenthalts­
gesetz und im Fremdengesetz werden im Klammer­
ausdruck zitiert. 

Zu § 20 Abs. 2: 

Fälle, in denen ein Fremder - aus welchen 
Gründen auch immer - es unterlassen hat, einen 
Antrag auf Verleihung der österreichischen Staats­
bürgerschaft zu stellen, obwohl ihm diese ohne 
weiters verliehen hätte werden können, sollen nur 
ausnahmsweise die Verhängung eines Aufenthalts­
verbotes zulassen: Wenn der Fremde eine besonders 
schwere gerichtlich strafbare Handlung begangen 
hat, soll eine Prüfung gemäß den §§ 18 bis 20 Abs. 1 
stattfinden. Voraussetzung für das Bestehen eines 
,Aufenthaltsverbot-Verbotes' ist freilich, daß alle in 
§ 10 Abs. 1 des Staatsbürgerschaftsgesetzes enthal­
tenen Kriterien (Z 1 bis 8) auf diesen Fremden 
zutreffen. 

Zu § 30 Abs. 3: 

Begünstigte Drittstaatsangehörige sind sichtver­
merkspflichtig und sollen daher nicht der Sonderre-

gelung des § 30 Abs. 3 unterliegen. Sie erhalten 
einen unbefristeten Lichtbildausweis für Fremde, 
wenn sie über einen unbefristeten Sichtvermerk 
verfügen. Dies ergibt sich bereits aus § 64 Abs.3. 

Zu § 46 Abs. 1 erster Satz: 

Da die Regelung über die Verpflichtung der 
Behörden, Hafträume zu unterhalten, nunmehr in 
§ 46 Abs. 5 enthalten ist, kann sich Abs. 1 auf die 
Regelung der Zuständigkeit zur Vollziehung der 
Schubhaft beschränken. 

Zu § 46 Abs. 5: 

Der in der Regierungsvorlage entwickelte Grund­
satz, daß die Fremdenpolizeibehörden nach Mög­
lichkeit eigene Hafträumlichkeiten einzurichten 
haben, wird beibehalten. Allerdings sollen deshalb 
unvertretbare Verstöße gegen die Grundsätze der 
Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis nicht in Kauf 
genommen werden müssen. Die für die Einrichtung 
der Bundespolizeidirektionen und Bezirksverwal­
tungsbehörden verantwortlichen Gebietskörper­
schaften (Bund, Länder) sollen daher ermächtigt 
werden, derartige Hafträume für mehrere Behörden 
gemeinsam zu errichten und verpflichtet sein, 
innerhalb eines Bundeslandes den erforderlichen 
Haftraum zur Verfügung zu stellen. Die Kostentra­
gung durch die einzelnen Gebietskörperschaften 
soll in jenem Verhältnis erfolgen, wie die 
Inanspruchnahme der Hafträumlichkeiten durch 
die Behörden des Bundes und des jeweiligen Landes 
erfolgt. Damit wird ein flexibles System geschaffen, 
das eine Lösung der Haftraumproblematik unab­
hängig davon ermöglicht, ob in einem Land 
ausschließlich eine Bundespolizeidirektion (Wien), 
keine Bundespolizeidirektion (V orarlberg) oder 
sowohl Bundespolizeidirektionen als auch Bezirks­
verwaltungsbehörden als Fremdenpolizeibehörden 
einschreiten. 

Zu § 52 Abs.4 letzter Satz: 

Eine parallele Anrufung des unabhängigen 
Verwaltungssenates und des Verwaltungs gerichts­
hofes ist in zwei Konstellationen denkbar: Entweder 
der Betroffene ficht vor der Festnahme den daher zu 
diesem Zeitpunkt nicht nach § 51 bekämpfbaren 
Schubhaftbescheid beim Verwaltungsgerichtshof an 
und wendet sich nach der Festnahme an den 
unabhängigen Verwaltungs senat oder er sucht nach 
der Festnahme gleichzeitig Rechtsschutz bei der 
unabhängigen Verwaltungsbehörde und dem 
Höchstgericht. Im letzteren Fall soll der Verwal­
tungsgerichtshof die Beschwerde mangels Erschöp­
fung des Instanzenzuges als unzulässig zurückwei­
sen, im erstgenannten Fall soll das Zuvorkommen 
des Verwaltungsgerichtshofes gesichert werden; die 
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869 der Beilagen 3 

Beschwerde gegen die Rechtswidrigkeit des Schub­
haftbescheides ist daher vom unabhängigen Verwal­
tungssenat als unzulässig zurückzuweisen. Im 
übrigen bleibt die Prüfbefugnis des unabhängigen 
Verwaltungssenates, insbesondere jene gemäß § 52 
Abs. 4 erster Satz selbstverständlich auch in diesen 
Fällen unberührt: Der (auch) wegen Rechtswidrig­
keit der Festnahme oder der (weiteren) Anhaltung 
angerufene unabhängige Verwaltungssenat hat 
somit über diese Beschwerdepunkte sowie jedenfalls 
darüber zu entscheiden, ob die weitere Anhaltung 
des Fremden zulässig ist oder nicht. 

Zu § 75 Abs. 3 erster Satz: 

Da die zur Auskunft verpflichtete Behörde nur 
Zugriff auf nicht gesperrte Daten hat, kann sich die 
Auskunftsverpflichtung auch nur auf diese bezie­
hen. 

Zu § 79 Abs. 4 letzter Satz: 

Die Kostenersatzpflicht kann nicht an solche 
Fälle anknüpfen, in denen der Behörde keinesfalls 
nennenswerte Kosten erwachsen. Dementsprechend 
soll sie in den Fällen, in denen der Fremde 
Österreich wieder unverzüglich verliißt, nicht 
bestehen. -. 

Zur Änderung des Inhaltsverzeichnisses, zu § 15 
Abs.1 Z 2, § 19, § 39 Abs. 2 Z 2 Ht. a, § 51 Abs.4, 
§ 77 Abs. 1 und § 90: 

Hier handelt es sich um redaktionelle Anpassun­
gen." 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Be­
rücksichtigung der beiden Abänderungsamräge der 
Abgeordneten EI m e ck er und Dr. Pi r k e r mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Leikam 

Berichterstatter 

Die oberwähnten Abänderungsanträge und Ent­
schließungsanträge der Abgeordneten Mag. Tere­
zija S t 0 i s i t s sowie der Abgeordneten Dr. 
Helene Par t i k - Pa b le fanden nicht die Zustim­
mung der Ausschußmehrheit. 

Darüber hinaus traf der Ausschuß für innere 
Angelegenheiten zu den §§ 7 Abs. 3, 10 Abs. 1, 31 
Abs. 3, 32 Abs. 2 und 69"Abs. 5 folgende Feststellun­
gen: 

"Der Ausschuß geht davon aus, daß Gefährdun': 
gen der nationalen Sicherheit in jenem Maß, in dem 
sie für eine Sichtvermerksversagung (§ 7 Abs. 3), ein 
Aufenthaltsverbot (§ 18 Abs. 1) oder eine Zurück­
weisung (§ J2) maßgeblich sein können, regelmäßig 
auf die Gefahr der Begehung einer gerichtlich 
strafbaren Vorsatztat hinauslaufen, sodaß auch eine 
sicherheitspolizeiliehe Bedrohung (§§ 16 und 21 des 
Sicherheitspolizeigesetzes ) vorliegt. Dementspre­
chend ist es nicht erforderlich, auf die Gefährdung 
der nationalen Sicherheit ausdrücklich Bezug zu 
. nehmen, da in all diesen Fällen auch eine 
Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit vorliegt. Dies schließt selbstverständlich 
nicht aus, daß Interessen der nationalen Sicherheit 
im Einzelfall bedroht sein können, weshalb sie im 
Gesetz an jenen Stellen zu berücksichtigen waren, 
die wegen ihrer Bezugnahme auf EG-Recht (§ 31 
Abs.3) oder wegen ihrer ,außenpolitischen Um­
schreibung' (§ 69 Abs. 5) nicht unmittelbar auf die 
Begriffe des materiellen Verwaltungsrechtes auszu­
richten waren. Da in diesen Punkten auf das 
,Fangnetz' der Sicherheitspolizei nicht zurückge­
griffen werden kann, bedarf es dieser ausdrückli­
chen Bedachtnahme." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e - o'/. 
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1994 11 27 

Elmecker 

Obmann 

2 
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4 869 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Fremdenge­
setz erlassen und das Asylgesetz 1991 sowie das 

Aufenthaltsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

1. 

3. Teil: Aufenthalt von Fremden 

1. Abschnitt: Begründung der Aufenthaltsberechti­
gung 

§ 15 Rechtmäßiger Aufenthalt 
§ 16 Nachweis der Aufenthaltsberechtigung 

Bundesgesetz über die Einreise und den Aufenthalt' 2. Abschnitt: Entzug der Aufenthaltsberechtigung 
von Fremden (Fremdengesetz - FrG) 

Inhaltsverzeichnis 

1 .. Teil: Begriffsbestimmungen 

§ 1 

2. Teil: Ein- und Ausreise von Fremden 

1. Abschnitt: Paßpflicht 

§ 2 Notwendigkeit eines gültigen Reisedoku" 
mentes 

§ 3 Abkommen über die Einschränkung 
Paßpflicht 

§ 4 Übernahmserklärung 

2. Abschnitt: Sichtvermerkspflicht 

§ 5 Notwendigkeit eines Sichtvermerkes 
§ 6 Arten der Sichtvermerke 
§ 7 Erteilung des Sichtvermerkes 
§ 8 Unbefristeter Sichtvermerk 
§ 9 Einreise 
§ 10 Sichtvermerksversagung' 
§ 11 Ungültigkeit eines Sichtvermerkes 

der 

3. Abschnitt: Ausnahmen von der Sichtvermerks­
pflicht 

§ 12 Transitreisende 
§ 13 Träger von Privilegien und Immunitäten 
§ 14 Sonstige Ausnahmen von der Sichtver-

. merkspflicht 

§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§21 
§ 22 

Ausweisung 
Aufenthaltsverbot 
Schutz des Privat- und Familienlebens 
Unzulässigkeit eines Aufenthaltsverbotes 
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes 
Ausreiseverpflichtung und Durchsetzungs­
aufschub 

§ 23 Wiedereinreise 
§ 24 Auflagen für den Durchsetzungsaufschub 

und die Wiedereinreisebewilligung 
§ 25 Widerruf des Durchsetzungsaufschubes und 

der Wiedereinreisebewilligung 
§ 26 Aufhebung des Aufenthaltsverbotes 
§ 27 Besondere Verfahrensbestimmungen 

4. Teil: Sonderbestimmungen für Einreise und 
Aufenthalt von EWR-Bürgern 

§ 28 Sichtvermerksfreiheit und Aufenthaltsbe­
rechtigung von EWR-Bürgern 

§ 29 Aufenthaltsberechtigung von Drittstaatsan­
gehörigen 

§ 30 Lichtbildausweis 
§ 31 Sonderbestimmungen für den Entzug der 

Aufenthaltsberechtigung und für verfah­
rensfreie Maßnahmen 

5. Teil: Maßnahmen zur Verhinderung der Einreise, 
zur Beendigung des Aufenthaltes und zur Beförde­
rung ins Ausland 

1. Abschnitt: Vedahrensfreie Maßnahmen 

§ 32 Zurückweisung 
§ 33 Sicherung der Zurückweisung 
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§ 34 Transitsicherung 
§ 35 Zurückschiebung 
§ 36 Abschiebung 
§ 37 Verbot der Abschiebung, Zurückschiebung 

und Zurückweisung 
§ 38 Durchbeförderung 
§ 39 Durchbeförderungsabkommen 
§ 40 Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt 

2. Abschnitt: Entzug der persönlichen Freiheit 

§ 41 Schubhaft 
§ 42 Festnahmeauftrag 
§ 43 Festnahme . 
§ 44 Einschaltung der Behörde 
§ 45 Rechte des Festgenommenen 
§ 46 Vollzug der Schub haft 
§ 47 Durchführung der Schubhaft 
§ 48 Dauer der Schubhaft 
§ 49 Aufhebung der Schubhaft 

3. Abschnitt: Eingriffe in das Recht auf Achtung der 
Wohnung 

§ 50 Betreten von Räumlichkeiten 

4. Abschnitt: Besonderer Rechtsschutz 

§ 51 Beschwerde an den· unabhängigen Verwal­
tungssenat 

§ 52 Entscheidung durch den unabhängigen 
Verwaltungssenat 

§ 53 Amtsbeschwerde 
§ 54 Feststellung der Unzulässigkeit der Abschie­

bung in einen bestimmten Staat 

6. Teil: Österreichische Dokumente für Fremde 

1. Abschnitt: Fremdenpässe und Konventionsreise­
pässe 

§ 55 Ausstellung von Fremdenpässen 
§ 56 Fremdenpässe für Minderjährige 
§ 57 Miteintragungen in Fremdenpässe 
§ 58 Gültigkeitsdauer der Fremdenpässe 
§ 59 Geltungsbereich der Fremdenpässe 
§ 60 Versagung eines Fremdenpasses 
§ 61 Entziehung eines Fremdenpasses 
§ 62 Konventionsreisepässe 

2. Abschnitt: Sonstige österreichische Ausweise für 
Fremde 

§ 63 Ausweis für Träger von Privilegien und 
Immunitäten 

§ 64 Lichtbildausweis für Fremde 

7. Teil: Vedahrens- und Strafbestimmungen 

1. Abschnitt: Zuständigkeit 

§ 65 Sachliche Zuständigkeit 
§ 66 Besondere sachliche Zuständigkeiten 

§ 67 Örtliche Zuständigkeit im Inland 
§ 68 Örtliche Zuständigk<::it im Ausland 
§ 69 Verfahren vor österreichischen Vertre­

tungsbehörden 
§ 70 Instanzenzug 

2. Abschnitt: Sonderbestimmungen für Minderjäh­
rige 

§71 

3. Abschnitt: Allgemeines über das Verwenden 
personenbezogener Daten 

§ 72 Verwenden erkennungsdienstlicher Daten 
§ 73 Verfahren im Erkennungsdienst 
§ 7 4 Verwenden personenbezogener Daten 
§ 75 Zentrale Informationssammlung; Ermitt­

lung, Verarbeitung und Übermittlung 
§ 76 Zentrale Informationssammlung; Sperren 

des Zugriffes und Löschung 
§ 77 Besondere Übermittlungen 
§ 78 Internationaler Datenverkehr 

4. Abschnitt: Kosten 

§79 

5. Abschnitt: Strafbestimmungen 

§ 80 Schlepperei 
§ 81 Gerichtlich strafbare Schlepperei 
§ 82 Unbefugter Aufenthalt 
§ 83 Sonstige Übertretungen 
§ 84 Subsidiarität 
§ 85 Besondere Bestimmungen für die Überwa­

chung 

8. Teil: Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 86 Zeitlicher Geltungsbereich 
§ 87 Übergangsbestimmungen für Dokumente 

und Sichtvermerke· 
§ 88 Übergangsbestimmungen für Schubhaftbe­

scheide, Aufenthaltsverbote und Ausweisun­
gen 

§ 89 Verweisungen 
§ 90 Vollziehung 

1. Teil: Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Fremder ist, wer die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besitzt. 

(2) Einreise ist das Betreten, Ausreise das 
Verlassen des Bundesgebietes. 

! 

869 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 35

www.parlament.gv.at



6 869 der Beilagen 

(3) Reisedokument ist ein Reisepaß, Sammelrei­
sepaß, Paßersatz oder ein sonstiges auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen für Reisen 
anerkanntes Dokument. Ausländische Reisedoku­
mente genießen den strafrechtlichen Schutz inländi­
scher öffentlicher Urkunden (§§ 224 und 227 Abs. 1 . 
des Strafgesetzbuches (StGB), BGBL Nr. 60/1974). 

(4) Ein Reisedokument ist gültig, wenn es von 
einem hiezu berechtigten Völkerreditssubjekt aus­
gestellt wurde, die Identität des Inhabers zweifels­
frei wiedergibt, zeitlich gültig ist und sein 
Geltungsbereich die Republik Österreich umfaßt. 
Außer bei Konventionsreisepässen und Reisedoku­
menten, die für Staatenlose oder für Personen mit 
ungeklärter Staatsangehörigkeit ausgestellt werden, 
muß auch die Staatsangehörigkeit des Inhabers 
zweifelsfrei wiedergegeben werden. Die Anbrin­
gung von Zusatzblättern im Reisedokument muß 
bescheinigt sein. 

2. Teil: Ein- und Ausreise von Fremden 

1. Abschnitt: Paßpflicht 

Notwendigkeit eines gültigen Reisedokumentes 

§ 2. (1) Fremde brauchen für die Einreise, 
während des Aufenthaltes und für die Ausreise einen 
gültigen Reisepaß (Paßpflicht), soweit nicht anderes 
bundesgesetzlich oder durch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen bestimmt wird oder internationalen 
Gepflogenheiten entspricht. 

(2) M.iteingetragene Fremde dürfen nur in 
Begleitung der Person, in deren Reisedokument sie 
miteingetragen sind, ein- und ausreisen; dies gilt 
nicht für Maßnahmen zur Beendigung des Aufent­
haltes oder zur Beförderung ins Ausland nach dem 
5. Teil. 

(3) Fremde, denen ein Sammelreisepaß ausgestellt 
wurde, dürfen nur gemeinsam ein- und ausreisen; 
hiebei braucht jeder Reiseteilnehmer einen von einer 
Behörde ausgestellten Ausweis, aus dem seine 

. Identität zu erkennen ist. 

(4) Keine Paßpflicht besteht für Fremde im Falle 
1. einer Übernahmserklärung (§ 4) für die 

Einreise; 
2. eines Sichtvermerkes in Bescheidform (§ 10 

Abs. 4) für den Aufenthalt; 
3. einer Durchbeförderungserklärung (§ 38) für 

die Ein-, Durch- und Ausreise. 

(5) Fremde, denen im Inland die Aufenthaltsbe­
rechtigung gewährt oder ein Lichtbildausweis für 
Fremde (§ 64) ausgestellt werden soll, haben der 
Behörde anläßlich der Einbringung des Antrages ihr 
Reisedokument für die Dauer des Verfahrens 
auszufolgen; hierüber ist ihnen unverzüglich eine 
Bestätigung auszustellen. 

Abkommen über die Einschränkung der Paßpflicht 

§ 3. (1) Sofern die Bundesregierung zum 
Abschluß von Regierungsübereinkommen gemäß 
Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann sie zur 
Erleichterung des Reiseverkehrs unter der V oraus­
setzung der Gegenseitigkeit vereinbaren, daß· 
Fremde berechtigt sind, auch auf Grund anderer als 
der in § 2 erwähnten Reisedokumente einzureisen, 
sich im Bundesgebiet aufzuhalten und auszureisen. 

(2) In Vereinbarungen gemäß Abs. 1, die der 
Erleichterung des Reiseverkehrs in grenznahe 
Gebiete der Republik Österreich dienen, kann 
festgelegt werden, daß Fremde, die auf Grund eines 
solchen Reisedokumentes eingereist sind, sich nur in 
grenznahen Gebieten der Republik Österreich 
aufhalten dürfen. In einem solchen Fall kann in der 
zwischenstaatlichen Vereinbarung überdies festge­
legt werden, daß das für die Einreise, den Aufenthalt 
und die Ausreise vorgesehene Dokument der 
Gegenzeichnung durch eine österreichische Be­
hörde bedarf. 

Übernahmserklärung 

§ 4. (1) Eine Übernahmserklärung wird auf 
Ersuchen einer zuständigen Behörde eines anderen 
Staates für einen Fremden ausgestellt, der zwangs­
weise aus dem Gebiet dieses Staates in das 
Bundesgebiet überstellt werden soll und auf Grund 

. einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder nach 
internationalen Gepflogenheiten von der Republik 
Österreich zu übernehmen ist. 

(2) Die Übernahmserklärung ist ausdrücklich als 
solche zu bezeichnen; aus ihr müssen die Identität 
und die Staatsangehörigkeit des Fremden zu 
ersehen sein. 

(3) Die Gültigkeitsdauer der Übernahmserklä­
rung ist, sofern nicht in einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung anderes bestimmt ist, in dem zur 
Rückstellung erforderlichen Ausmaß festzusetzen; 
für die Einreise ist ein bestimmter Grenzübergang 
vorzuschreiben. 

(4) Sofern die Bundesregierung zum Abschluß 
von Regierungsübereinkommen gemäß Art. 66 
Abs.2 B-VG ermächtigt ist, kann sie unter der 
Voraussetzung, daß Gegenseitigkeit gewährt wird, 
vereinbaren, daß Fremde, die vom Bundesgebiet aus 
unerlaubt in das Gebiet eines anderen Staates 
eingereist sind, zur Wiedereinreise in das Bundesge­
biet zugelassen werden (Schubabkommen). 

2. Abschnitt: Sichtvermerkspflicht 

Notwendigkeit eines Sichtvermerkes 

§ 5. Paßpflichtige Fremde brauchen für die 
Einreise und den Aufenthalt einen Sichtvermerk, 
soweit nicht anderes bundesgesetzlich oder durch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen bestimmt wird. 
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Arten der Sichtvermerke 

§ 6. (1) Sichtvermerke werden ausschließlich als 
1. gewöhnliche Sichtvermerke; 
2. Touristensichtvermerke; 
3. Dienstsichtvermerke in Dienstpässen; 
4. Diplomatensichtvermerke in Diplomatenpäs-

sen 
erteilt. 

, 

(2) Touristensichtvermerke werden Touristen, 
Durchreisenden oder solchen· Fremden erteilt, di'e 
Menschen mit ordentlichem Wohnsitz im Bundes­
gebiet besuchen wollen. 

(3) Dienst- und Diplomatensichtvermerke dürfen 
Fremden nur unter den Voraussetzungen erteilt 
werden, unter denen für österreichische Staatsbür­
ger österreichische Dienst- oder Diplomatenpässe 
auszustellen sind. 

Erteilung des Sichtvermerkes 

§ 7. (1) Ein Sichtvermerk kann einem Fremden· 
auf Antrag erteilt werden, sofern ein gültiges 
Reisedokument vorliegt und kein Versagungsgrund 
gemäß § 10 gegeben ist. Der Sichtvermerk kann 
befristet oder unbefristet erteilt werden. 

(2) Ein minderjähriger Fremder, der das 14. Le­
bensjahr vollendet hat, kann die Erteilung eines 
Sichtvermerkes selbst beantragen. Die Ausstellung 
bedarf in solchen Fällen der Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters; diese ist vom Antragsteller 
nachzuweisen. 

(3) Die Behörde hat bei der Ausübung des in 
Abs. 1 eingeräumten Ermessens vom Grund des 
beabsichtigten Aufenthaltes des Sichtvermerkswer­
bers ausgehend einerseits auf seine persönlichen 
Verhältnisse, insbesondere seine familiären Bindun -
gen, seine finanzielle Situation und die Dauer seines 
bisherigen Aufenthaltes, andererseits auf öffentliche 
Interessen, insbesondere die sicherheitspolizeilichen 
und wirtschaftlichen Belange; die Lage des Arbeits­
marktes und die Volksgesundheit Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Der Sichtvermerkswerber hat der Behörde die 
für die Feststellung des Sachverhaltes erforderlichen 
Urkunden und Beweismittel vorzulegen; er hat über 
Verlangen der Behörde vor dieser persönlich zu 
erscheinen. Der Antrag ist zurückzuweisen, sofern 
der Sichtvermerkswerber kein gültiges Reisedoku­
ment vorlegt; § 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(5) Amtshandlungen im Zusammenhang mit der 
Erteilung von Dienst- oder Diplomatensichtvermer­
ken sind, sofern Gegenseitigkeit gewährt wird, von 
den Verwaltungs abgaben befreit. 

(6) Der Sichtvermerk ist im Reisedokument des 
Fremden ersichtlich zu machen. 

(7) Ergibt sich aus den Umständen des Falles, daß 
der Antragsteller für den Aufenthalt eine Bewilli­
gung gemäß den §§ 1 und 6 des Bundesgesetzes, mit 
dem der Aufenthalt von Fremden in Österreich 
geregelt wird (Aufenthaltsgesetz), BGBL 
Nr. 466/1992, benötigt, so darf dem Fremden kein 
Sichtvermerk nach diesem Bundesgesetz erteilt 
werden. Das Anbringen ist als Antrag gemäß § 6 des 
Aufenthaltsgesetzes unverzüglich an die zuständige 
Behörde weiterzuleiten, der Antragsteller ist davon 
in Kenntnis zu setzen. 

Unbefristeter Sichtvermerk 

§ 8. Ein unbefristeter Sichtvermerk kann einem 
Fremden erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Sichtvermerkes (§ 7) gegeben 
sind und der Sichtvermerkswerber 

1. seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im 
Bundesgebiet lebt, über ein regelmäßiges 
Einkommen verfügt und den Mittelpunkt 
seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 

2. Ehegatte oder mündiges minderjähriges Kind 
eines unter Z 1 fallenden Fremden ist, mit ihm 
im gemeinsamen Haushalt und seit zwei 
Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet lebt; 

3. unmündiges Kind eines unter Z 1 fallenden 
Fremden ist und mit diesem im gemeinsamen 
Haushalt lebt; 

4. seit mindestens einem Jahr mit einem österrei­
chischen Staatsbürger verheiratet ist und mit 
diesem im gemeinsamen Haushaldebt; 

5. minderjähriges Kind eines österreichischen 
Staatsbürgers ist und mit diesem im gemeinsa­
men Haushalt lebt. 

Einreise 

§ 9. Sichtvermerke werden für die mehrmalige 
Einreise erteilt; im Interesse der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
kann die Behörde im Sichtvermerk die Benützung 
bestimmter Grenzübergänge vorschreiben. 

Sichtvermerksversagung 

§ 10. (1) Die Erteilung eines Sichtvermerkes ist zu 
versagen, wenn 

1. gegen den Sichtvermerkswerber ein rechts­
kräftiges. Aufen,thaltsverbot besteht, es sei 
denn, daß die Voraussetzungen für. eine 
Wiedereinreisebewilligung (§ 23) vorliegen; 

2. der Sichtvermerkswerber nicht über ausrei­
chende eigene Mittel zU seinem Unterhalt 
oder nicht über einen alle Risken abdeckenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt; 

3. der Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers zu 
einer finanziellen Belastung einer Gebietskör­
perschaft führen könnte, es sei denn, diese 
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Belastung ergäbe sich aus der Erfüllung eines 
gesetzlichen Anspruches; 

4. der Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers die 
öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit 
gefährden würde; 

5. der Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers ,die 
Beziehungen der Republik Österreich zu 
einem anderen Staat beeinträchtigen würde; 

6. der Sichtvermerk zeitlich an einen Touristen­
sichtvermerk anschließen oder nach sichtver­
merksfreier Einreise (§ 12 Aufenthaltsgesetz 
oder § 14) erteilt werden soll; 

7. sich der Sichtvermerkswerber nach Umgehung 
der Ctenzkoritrolle im Bundesgebiet aufhält. 

(2) Die Erteilung eines befristeten Sichtvermerkes 
ist zu versagen, wenn die Wiederausreise des 
Fremden nicht gesichert ist. 

(3) Die Behörde kann einem Fremden trotZ 
V orliegens eines Sichtvermerksversagungsgrundes 
gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 oder gemäß Abs. 2 einen 
Sichtvermerk erteilen, 

1. in besonders berücksichtigungswürdigen Fäl­
len aus humanitären Gründen oder 

2. wenn auf Grund der Verpflichtungserklärung 
einer Person mit ordentlichem Wohnsitz oder 
Sitz im Bundesgebiet die Tragung aller 
Kosten, die öffentlichen Rechtsträgern durch 
den Aufenthalt des Fremden entstehen könn­
ten, gesichert erscheint. 

(4) Ein Sichtvermerk kann im Inland aus den 
Gründen des Abs. 3 Z 1 auch in Bescheidform erteilt 
werden, wenn der Fremde nicht in der Lage ist, sich 
ein Reisedokument seines Heimat- oder Aufent­
haltsstaates zu beschaffen. Dem Fremden ist in 
solchen Fällen von Amts wegen ein Lichtbildausweis 
für Fremde (§ 64) auszustellen. 

Ungültigkeit eines Sichtvermerkes 

§ 11. (1) Ein Sichtvermerk ist ungültig zu 
erklären, wenn nachträglich Tatsachen bekannt 
werden oder eintreten, welche die Versagung des 
Sichtvermerkes (§ 10 Abs. 1 und 2) rechtfertigen 
würden. 

(2) Ein Sichtvermerk wird ungültig, wenn gegen 
einen Fremden ein Aufenthaltsverbot oder eine 
Ausweisung durchsetzbar wird. Er lebt von Gesetzes 
wegen wieder auf, sofern das Aufenthaltsverbot 
oder die Ausweisung innerhalb seiner ursprüngli­
chen Geltungsdauer anders als gemäß § 26 aufgeho­
ben wird. 

(3) Die Ungültigkeit des Sichtvermerkes ist iin 
Reisedokument des Fremden ersichtlich zu machen. 

3. Abschnitt: Ausnahmen von der 
Sichtvermerkspflicht 

Transitreisende 

§ 12. (1) Fremde brauchen zur Einreise in das 
Bundesgebiet keinen Sichtvermerk, wenn sie wäh-

rend einer Zwischenlandupg auf einem österreichi­
schen Flugplatz dessen Transitraum oder das 
Luftfahrzeug nicht verlassen (Transitreisende). 

(2) Sofern öffentliche Interessen, insbesondere 
die Bekämpfung der internationalen bandenmäßi­
gen oder·organisierten Kriminalität, der Schutz vor 
Umgehung der Sichtvermerkspflicht . oder die 
Beziehungen der Republik Österreich zu anderen 
Staaten dies erfordern, kann der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit dem 'Bundesminister 
für a.uswärtige Angelegenheiten durch Verordnung 
festlegen, daß Angehörige bestimmter Staaten, 
Inhaber bestimmter Reisedokumente oder Reisende 
auf bestimmten Reiserouten für den Transit eine 
Transiterlaubnis brauchen. 

(3) Eine Transiterlaubnis kann einem Fremden 
auf Antrag erteilt werden, sofern ein gültiges 
Reisedokument vorliegt und die in Abs. 2 genannten 
öffentlichen Interessen dem nicht entgegenstehen. 

Träger von Privilegien und Immunitäten 

§ 13. Fremde, für die ein Lichtbildausweis gemäß 
§ 63 ausgestellt worden ist, brauchen während der 
Gültigkeitsdauer dieses Lichtbildausweises zum 
Aufenthalt im Bundesgebiet und zur Wiedereinreise 
in dieses keinen Sichtvermerk. 

Sonstige Ausnahmen von der Sichtvermerkspflicht 

§ 14. (1) Sofern die Bundesregierung zum 
Abschluß von Regierungsübereinkommen gemäß 
Art. 66 Abs.2 B-VG ermächtigt ist, kann sie zur 
Erleichterung des Reiseverkehrs unter der Voraus­
setzung' daß Gegenseitigkeit gewährt wird, verein­
baren, daß Fremde berechtigt sind, ohne Sichtver­
merk in das Bundesgebiet einzureisen und sich in 
diesem aufzuhalten. Solche Fremde bedürfen für 
den Zeitraum eines Jahres nach einer Zurückwei­
sung gemäß § 32 Abs.2 Z 1 zur Einreise in das 
Bundesgebiet und zum Aufenthalt in diesem 
dennoch eines Sichtvermerkes. 

(2) Wenn dies im öffentlichen Interesse liegt, 
kann der Bundesminister für Inneres im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten für bestimmte Fremde durch 
Verordnung Ausnahmen von der Sichtvermerks­
pflicht gewähren. Sofern in einer solchen Verord­
nung nicht eine kürzere Zeit bestimmt wird, sind 
solche Fremde berechtigt, sich nach der Einreise 
drei Monate im Bundesgebiet aufzuhalten. 

3. Teil: Aufenthalt von Fremden 

1. Abschnitt: Begründung der 
Aufenthaltsberechtigung 

Rechtmäßiger Aufenthalt 

§ 15. (1) Fremde halten sich rechtmäßig 1m 
Bundesgebiet auf, 
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1. wenn sie unter Einhaltung der Bestimmungen 
des 2. Teiles und ohne die Grenzkontrolle zu 
umgehen eingereist sind oder 

2. wenn ihnen eine Bewilligung gemäß § 1 des 
Aufenthaltsgesetzes oder von einer Sicher­
heitsbehörde ein Sichtvermerk erteilt' wurde 
oder 

3. solange ihnen Aufenthaltsberechtigung nach 
dem Asylgesetz 1991, BGBl. Nr. 8/1992, 
zukommt. 

(2) Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 1 Z 1 halten sich Fremde nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet auf, wenn sie auf Grund eines 
Schubabkommens (§ 4 Abs. 4) oder internationaler 
Gepflogenheit rückgenommen werden mußten oder 
auf Grund einer Durchbeförderungserklärung 
(§ 38) oder einer Durchlieferungsbewilligung ge­
mäß§ 47 des Auslieferungs- und Rechtshilfegeset­
ZeS (ARHG), BGBI. Nr. 529/1979, eingereist sind. 

(3) Die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes 
eines Fremden im Bundesgebiet richtet sich nach 

1. der durch zwischenstaatliche Vereinbarung, 
Bundesgesetz oder Verordnung getroffenen 
Regelung od~r 

2. der Befristung der Bewilligung oder des 
Sichtvermerkes. 

Nachweis der Aufenthaltsberechtigung 

§ 16. Fremde sind verpflichtet, den Behörden und 
ihren Organen auf eine bei der Vollziehung eines 
Bundesgesetzes ergehende Aufforderung hin die für 
ihre Aufenthaltsberechtigung maßgeblichen Doku­
mente vorzuweisen und :Sich erforderlichenfalls in 
Begleitung eines Organes an jene Stelle zu begeben, 
an der die Dokumente verwahrt sind. Sie sind 
außerdem verpflichtet, den Behörden (§ 65) und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes in 
begründeten Fällen auf Verlangen Auskunft über 
den Zweck und die beabsichtigte Dauer ihres 
Aufenthaltes im Bundesgebiet zu erteilen und den 
Besitz der Mittel zu ihrem Unterhalt nachzuweisen. 

2. Abschnitt: Entzug der Aufentbaltsberecbtigung 

Ausweisung 

§ 17. (1) Fremde sind mit Bescheid auszuweisen, 
wenn sie sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten; hiebei ist auf § 19 Bedacht zu nehmen. 

(2) Fremde können im Interesse der öffentlichen 
Ordnung mit Bescheid ausgewiesen werden, wenn 
sIe 

1. von einem Strafgericht wegen einer innerhalb 
eines Monates nach der Einreise begangenen 
Vorsatztat, wenn auch nicht rechtskräftig, 
verurteilt wurden oder 

2. innerhalb eines Monates nach der Einreise bei 
der Begehung einer Vorsatztat auf frischerTat 

betreten oder unmittelbar nach Begehung der 
Vorsatz tat glaubwürdig der Täterschaft be­
schuldigt wurden, wenn überdies die strafbare 
Handlung mit beträchtlicher Strafe bedroht ist 
und eine Erklärung des zuständigen Staatsan­
waltes vorliegt, dem Bundesminister für Justiz 
gemäß § 74 ARHG berichten zu wollen, oder 

3. innerhalb eines Monates nach der Einreise 
gegen die Vorschriften, mit denen die 
Prostitution geregelt ist, verstoßen oder 

4. innerhalb eines Monates nach der Einreise den 
Besitz der Mittel zu ihrem Unterhalt nicht 
nachzuweisen vermögen oder 

5. innerhalb eines Monates nach der Einreise von 
einem Organ eines Landesarbeitsamtes oder 
Arbeitsamtes bei einer Beschäftigung betreten 
werden, die sie nach dem Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz nicht ausüben hätten dürfen oder 

6. unter Mißachtung der Bestimmungen des 2. 
Teiles oder unter Umgehung der Grenzkon­
trolle eingereist sind und binnen einem Monat 
betreten werden. 

(3) Die Ausweisung gemäß Abs. 2 wird mit ihrer 
- wenn auch nicht rechtskräftigen - Erlassung 
durchsetzbar; der Fremde hat dann unverzüglich 
auszureIsen. 

Aufenthaltsverbot 

§ 18. (1) Gegen einen Fremden ist ein Aufent­
haltsverbot zu erlassen, wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, daß sein 
Aufenthalt . 

1. die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit 
gefährdet oder 

2. anderen im Art. 8 Abs. 2 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei­
heiten, BGBI. Nr.210/1958, genannten öf-' 
fentlichen Int~ressen zuwiderläuft. 

(2) Als bestimmte Tatsache im Sinne des Abs. 1 
hat insbesondere zu gelten, wenn ein Fremder 

1. von einem inländischen Gericht zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, zu 
einer teilbedingt nachgesehenen Freiheits­
strafe, zu einer bedingt nachgesehenen Frei­
heitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder 
mehr als einmal wegen auf der gleichen 
schädlichen Neigung beruhender. strafbarer 
Handlungen rechtskräftig verurteilt worden 
ist; einer solchen Verurteilung ist eine 
Verurteilung durch ein ausländisches Gericht 
dann gleichzuhalten, wenn sie den V orausset­
zungen des § 73 StGB entspricht; 

2. im Inland mehr als einmal wegen einer 
schwerwiegenden Verwaltungsübertretung, 
einer Übertretung dieses Bundesgesetzes, des 
Grenzkontrollgesetzes 1969, BGBI. Nr. 423, 
des Meldegesetzes 1991, BGBI. Nr.9/1992, 
oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, 
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BGBI. Nr.218/1975, rechtskräftig bestraft 
worden ist; 

3. im Inland wegen vorsätzlich begangener 
Finanzvergehen, mit Ausnahme einer Finanz­
ordnungswidrigkeit, oder wegen vorsätzlich 
begangener Zuwiderhandlungen gegen devi­
senrechtliche Vorschriften rechtskräftig be­
straft worden ist; 

4. im Inland wegen eines schwerwiegenden 
Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen 
die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig 
bestraft oder im In- oder Ausland wegen 
Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 

5. um seines Vorteiles willen Schlepperei began­
gen oder an ihr mitgewirkt hat; 

6. gegenüber einer österreichischen Behörde 
oder ihren Orgänen unrichtige Angaben über 
seine Person, seine persönlichen Verhältnisse, 
den Zweck oder die beabsichtigte Dauer seines 
Aufenthaltes gemacht hat, um sich die Einreise 
oder die Aufenthaltsberechiigung gemäß § 15 
Abs. 1 und 3 zu verschaffen; 

7. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt 
nicht nachzuweisen vermag, es sei denn, er 
wäre rechtmäßig zur Arbeitsaufnahme einge­
reist und sei innerhalb des letzten Jahres im 
Inland mehr als sechs Monate einer erlaubten 
Erwerbstätigkeit nachgegangen; 

8. von einem Organ eines Landesarbeitsamtes 
oder Arbeitsamtes bei einer Beschäftigung 
betreten wird, die er nach dem Ausländerbe­
schäftigungsgesetz nicht ausüben hätte dürfen. 

Schutz des Privat- und Familienlebens 

§ 19. Würde durch eine Ausweisung gemäß § 17 
Abs. 1 oder ein Aufenthaltsverbot in das Privat­
oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist 
ein solcher Entzug der Aufenthaltsberechtigung nur 
zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 
Abs. 2 der Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten genannten Ziele drin­
gend geboten ist. 

Unzulässigkeit eines Aufenthaltsverbotes 

§ 20. (1) Ein Aufenthaltsverbot darf nicht erlassen 
werden, wenn seine Auswirkungen auf die Lebenssi­
tuation des Fremden und seiner Familie schwerer 
wiegen als die nachteiligen Folgen der Abstand­
nahme von seiner Erlassung. Bei dieser Abwägung 
ist auf folgende Umstände Bedacht zu nehmen: 

1. die Dauer des Aufenthaltes und das Ausmaß 
der Integration des Fremden oder seiner 
Familienangehörigen; 

2. die Intensität der familiären oder sonstigen 
Bindungen. 

(2) Ein Aufenthaltsverbot darf außerdem nicht 
erlassen werden, wenn dem Fremden vor Verwirkli-

chung des maßgeblichen Sachverhaltes die Staats­
bürgerschaft gemäß § 10 Abs. 1 des Staatsbürger­
schaftsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 311, verliehen hätte 
werden können, es sei denn, das Aufenthaltsverbot 
wäre auf § 18 Abs.2 Z 1 zu gründen, weil der 
Fremde wegen einer mit mehr als fünf Jahren 
Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung 
verurteilt worden ist. 

Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes 

§ 21. (1) Das Aufenthaltsverbot kann in den 
Fällen des § 18 Abs. 2 Z 1 und 5 auch unbefristet, 
sonst nur für die Dauer von höchstens zehn Jahren 
erlassen werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer des 
Aufenthaltsverbotes ist auf die für seine Erlassung 
maßgeblichen Umstände Bedacht zu nehmen. Die 
Frist beginnt mit Eintritt der Durchsetzbarkeit zu 
laufen. 

Ausreiseverpflichtung und Durchsetzungsaufschub 

§ 22. (1) Die Ausweisung gemäß § 17 Abs. 1 und 
das Aufenthaltsverbot werden mit Eintritt der 
Rechtskraft durchsetzbar; der Fremde hat dann 
unverzüglich auszureisen. Die Behörde kann auf 
Antrag bei der Erlassurig einer Ausweisung gemäß 
§ 17 Abs. 1 oder eines Aufenthaltsverbotes den 
Eintritt der Durchsetzbarkeit auf höchstens drei 
Monate hinausschieben (Durchsetzungsaufschub); 
hiefür sind die öffentlichen Interessen an einer 
sofortigen Ausreise gegen jene Umstände abzuwä­
gen, die der Fremde bei der Regelung seiner 
persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hat. 

(2) Hat die Behörde die aufschiebende Wirkung 
einer Berufung gegen eine Ausweisung gemäß § 17 
Abs. 1 (§ 27 Abs. 3) oder gegen das Aufenthaltsver­
bot (§ 27 Abs. 4) ausgeschlossen, so werden diese 
mit dem Ausspruch durchsetzbar; der Fremde hat 
dann unverzüglich auszureisen. 

Wiedereinreise 

§ 23. (1) Während der Gültigkeitsdauer des 
Aufenthaltsverbotes darf der Fremde ohne Bewilli­
gung nicht wieder einreisen. 

(2) Die Bewilligung Zur Wiedereinreise kann dem 
Fremden auf Antrag erteilt werden, wenn dies aus 
wichtigen öffentlichen oder privaten Gründen 
notwendig ist, die für das Aufenthaltsverbot 
maßgeblichen Gründe dem nicht entgegenstehen 
und auch sonst kein Sichtvermerksversagungsgrund 
vorliegt. Mit der Bewilligung ist auch die sachlich 
gebotene Gültigkeitsdauer festzulegen. 

(3) Die Bewilligung wird in Form emes 
Sichtvermerkes erteilt. 
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Auflagen für den Durchsetzungsaufschub und die 
Wiedereinreisebewilligung 

§ 24. (1) Schiebt die Behörde den Eintritt der 
Durchsetzbarkeit einer Ausweisung oder eines 
Aufenthaltsverbötes auf oder bewilligt sie die 
Wiedereinreise, so kann sie die dafür im Interesse 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung oder Sicherheit gebotenen Auflagen 
festsetzen; hiebei hat sie auf den Zweck des 
Aufenthaltes Bedacht zu nehmen. 

(2) Auflagen im Sinne des Abs. 1 sind insbeson­
dere die Vorschreibung bestimmter Grenzüber­
gänge, Reiserouten und Aufenthaltsorte sowie die 
Verpflichtung, sich bei Sicherheitsdienststellen zu 
melden. 

(3) Die Erteilung von Auflagen gemäß Abs. 1 
kann im Reisedokument des Fremden ersichtlich 
gemacht werden. ' 

Widerruf des Durchsetzungsaufschubes und der 
Wiedereinreisebewilligung 

§ 25. (1) Durchsetzungsaufschub und Wiederein­
reisebewilligung sind zu widerrufen, wenn nach­
träglich Tatsachen bekannt werden, die ihre 
Versagung gerechtfertigt hätten oder wenn die 
Gründe für ihre Erteilung weggefallen sind. 

(2) Ein Durchsetzungsaufschub ist zu widerrufen, 
wenn der Fremde während seines weiteren Aufent­
haltes im' Bundesgebiet ein Verhalten setzt, das die 
sofortige Ausreise aus einem der in § 18 Abs. 1 
genannten Gründe gebietet. 

(3) Eine Wiedereinreisebewilligung ist außerdem' 
zu widerrufen, wenn der Fremde während seines 
Aufenthaltes im Bundesgebiet ein Verhalten setzt, 
das 

1. im Zusammenhang mit den Gründen, -die für 
das Alifenthaltsverbot maßgeblich waren, 
dessen unverzügliche Durchsetzung erforder­
lich macht oder 

2. neuerlich die Erlassung eines Aufenthaltsver­
botes rechtfertigen würde. 

(4) Die Wiedereinreisebewilligung wird durch 
Ungültigerklärung des Sichtvermerkes widerrufen. 

Aufhebung des Aufenthaltsverbotes 

§ 26. Das Aufenthaltsverbot ist auf Antrag oder 
von Amts wegen aufzuheben, wenn die Gründe, die 
zu seiner Erlassung geführt haben, weggefallen sind. 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

§ 27. (1) Die Behörden des Bundes, der Länder 
und Gemeinden sowie die Träger der Sozialversi­
cherung sind ermächtigt und auf Anfrage verpflich-

tet, der Behörde personenbezogene Daten Fremder 
zu übermitteln, die für den Entzug ihrer Aufent­
haltsberechtigung oder dafür von Bedeutung sein 
können, den Fremden die Erteilung eines Sichtver­
merkes zu versagen. Eine Verweigerung der 
Auskunft ist nicht zulässig. 

(2) In einem Verfahren' zur Erlassung einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes hat der 
Fremde auf Verlangen der Behörde persönlich vor 
dieser zu erscheinen. 

(3) Der Berufung gegen eine Ausweisung gemäß 
§ 17 Abs. 1 ist die aufschiebende Wirkung abzuer­
kennen, wenn die sofortige Ausreise des Fremden 
im Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich 
ist. Der Berufung gegen eine Ausweisung gemäß 
§ 17 Abs. 2 kOmmt aufschiebende Wirkung nicht zu, 

(4) Bei Fremden, die sich rechtmäßig im 
'Bundesgebiet aufhalten, darf die aufschiebende 
Wirkung einer Berufung gegen ein Aufenthaltsver­
bot nur ausgeschlossen werden, wenn die sofortige 
Ausreise des Fremden im Interesse der öffentlichen 
Ordnung oder aus Gründen der nationalen 
Sicherheit erforderlich ist. 

(5) Durchsetzbare Ausweisungen oder Aufent­
haltsverbote können im Reisedokument der Frem­
den ersichtlich gemacht werden. 

4. Teil: Sonderbestimmungen 
für Einreise und Aufenthalt von EWR-Bürgem 

Sichtvermerksfreiheit und 
Aufenthaltsberechtigung von EWR-Bürgem 

§ 28. (1) EWR-Bürger sind Fremde, die Staatsan­
gehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkom­
men) sind. 

(2) EWR-Bürger brauchen zur Einreise und zum 
Aufenthalt keinen Sichtvermerk. 

(3) EWR-Bürger sind zum Aufenthalt im 
Bundesgebiet berechtigt. EWR-Bürger, die nicht 
über ausreichende eigene Mittel zu ihrem Unterhalt 
oder über keine Krankenversicherung verfügen, die 
alle Risken abdeckt, sind nur zum Aufenthalt 
berechtigt, wenn sie der Behörde 

1. eine Einstellungserklärung ihres Arbeitgebers 
oder eine Arbeitsbescheinigung vorlegen kön-
nen oder . 

2. nachweisen können, daß sie eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben oder 

3. nachweisen können, daß sie innerhalb eines 
Zeitraumes von sechs Monaten nach der 
Einreise begründete Aussicht auf Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit haben oder 

4. nachweisen können, daß ihnen als Familienan­
gehöriger eines zum Aufenthalt berechtigten 
EWR-Bürgers Unterhah gewährt wird. 

3 
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Aufenthaltsberechtigung von 
Drittstaatsangehörigen 

§ 29. (1) Angehörige von EWR-Bürgern, die 
zwar Fremde aber nicht EWR-Blirger sind (Dritt­
staatsangehörige), unterliegen der Sichtvermerks­
pflicht gemäß § 5. 

(2) Sofern die EWR-Bürger zum Aufenthalt 
berechtigt sind, ist begünstigten Drittstaatsangehö­
rigen (Abs. 3) ein Sichtvermerk auszustellen, wenn 
durch deren Aufenthalt nicht die öffentliche 
Ordnung oder Sicherheit gefährdet wäre. Der 
Sichtvermerk ist mit fünf Jahren, in den Fällen der 
beabsichtigten Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
durch den EWR-Bürger (§ 28 Abs.3 Z 3) jedoch 
mit sechs Monaten ab dem Zeitpunkt seiner Einreise 
zu befristen. 

(3) Begünstigte Drittstaatsangehörige sind 
1. Kinder bis zur Vollendung des 20. Lebensjah­

res und Ehegatten; 
2. Verwandte der EWR-Bürger in auf- und 

absteigender Linie oder ihre Ehegatten, sofern 
ihnen Unterhalt gewährt wird. 

(4) Amtshandlungen ini: Zusammenhang mit der 
Erteilung von Sichtvermerken an begünstigte 
Drittstaatsangehörige sind von den Stempelgebüh­
ren und den Verwaltungs abgaben befreit. 

Lichtbildausweis 

§ 30. (1) EWR-Bürger, die sich länger als drei 
Monate im Bundesgebiet aufhalten oder von einem 
Wohnsitz in Österreich aus einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen wollen, haben innerhalb von drei 
Monaten nach der Einreise die Ausstellung eines 
Lichtbildausweises für Fremde (§ 64) zu beantragen. 

(2) Der Lichtbildausweis ist zum Aufenthalt 
berechtigten EWR-Bürgern auszustellen. Die Gül­
tigkeitsdauer des Ausweises ist jeweils mit fünf 
Jahren, in den Fällen der beabsichtigten Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit durch den' EWR-Bürger 
(§ 28 Abs. 3 Z 3) jedoch mit sechs Monaten ab dem 
Zeitpunkt der Einreise zu befristen. 

(3) Ein unbefristeter Lichtbildausweis für Fremde 
kann einem EWR-Bürger ausgestellt werden, wenn 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
unbefristeten Sichtvermerkes (§ 8) vorliegen. 

(4) Mit dem Lichtbildausweis eines EWR-Bürgers 
ist eine Bestätigung gemäß Anlage A verbunden, 
wenn die Erwerbstätigkeit in einer Beschäftigung im 
Lohn- oder Gehaltsverhältnis besteht. 

Sonderbestimmungen für den Entzug der 
Aufenthaltsberechtigung und für verfahrensfreie 

Maßnahmen 

§ 31. (1) Die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes 
gegen einen EWR -Bürger oder' einen begünstigten 

Drittstaatsangehörigen ist nur zulässig, v..::enn auf 
Grund seines Verhaltens die öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit gefährdet ist. 

(2) Die Ausweisung eines EWR-Bürgers oder 
eines begünstigten Drittstaatsangehörigen ist nur 
zulässig, wenn er sich nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält (§ 17 Abs. 1). 

(3) EWR-Bürgern und begünstigten Drittstaats­
angehörigen ist bei Erlassung einer Ausweisung 
oder eines Aufenthaltsverbotes von Amts wegen ein 
Durchsetzungsaufschub von einem Monat zu 
erteilen, es sei denn, die sofortige Ausreise des 
Fremden wäre im Interesse der öffentlichen 
Ordnung oder nationalen Sicherheit erforderlich. 

(4) Die Zurückweisung eines EWR-Bürgers ist 
nur gemäß § 32 Abs. 1, 2 Z 1, Z 2 lit. c und Z 4 
sowie dann zulässig, wenn bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß sein Aufenthalt im 
Bundesgebiet die öffentliche Ordnung oder Sicher­
heit gefährdet. 

(5) Auf EWR-Bürger finden die §§ 34, 35 und 43 
Abs. 1 Z 2 keine Anwendung. 

5. Teil: Maßnahmen zur Verhinderung der Einreise, 
zur Beendigung des Aufenthaltes und zur 

Beförderung ins Ausland 

1. Ab~chnitt : Verfahrensfreie Maßnahmen 

Zurückweisung 

§ 32. (1) Fremde sind bei der Grenzkontrolle am 
Betreten des Bundesgebietes zu hindern (Zurück­
weisung), wenn Zweifel an ihrer Identität bestehen, 
wenn sie der Paß- oder SichtvermerkspfIicht nicht 
genügen oder wenn ihnen die Benützung eines' 
anderen Grenzüberganges vorgeschrieben wurde 
(§§ 9 und 24). Eine solche Zurückweisung hat zu 
unterbleiben, soweit dies einem Bundesgesetz, 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder interna­
tionalen Gepflogenheiten entspricht. 

(2) Fremde sind bei der Grenzkontrolle zurück­
zuweisen, wenn 

1. gegen sie ein durchsetzbares Aufenthaltsver­
bot besteht und ihnen keine Wiedereinreisebe­
willigung erteilt wurde; 

2. sie zwar zur sichtvermerksfreien Einreise 
berechtigt sind, aber. bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß 
a) ihr Aufenthalt im Bundesgebiet die öffent­

liche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit oder 
die Beziehungen der Republik Österreich 
zu einem anderen Staat gefährden würde; 

b) sie ohne die hiefür erforderlichen Bewilli­
gungen die Aufnahme einer Erwerbstätig­
keit 'im Bundesgebiet beabsichtigen; 

c) sie im Bundesgebiet Schlepperei begehen 
oder an ihr mitwirken werden; 
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3. sie keinen Wohnsitz im Inland haben und 
nicht über die Mittel zur Bestreitung der 
Kosten ihres Aufenthaltes und ihrer Wieder­
ausreise verfügen; 

4. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtferti­
gen, sie wollten den Aufenthalt im Bundesge­
biet zur vorsätzlichen Begehung von Finanz­
vergehen, mit Ausnahme von Finanzord­
nungswidrigkeiten, oder zu vorsätzlichen 
Zuwiderhandlungen g"egen devisenrechtliche 
Vorschriften benützen. 

(3) Das Grenzkontrollorgan hat nach Befragung 
des Fremden auf Grund des von diesem glaubhaft 
. gemachten oder sonst bekannten Sachverhaltes zu 
entscheiden. Die Zurückweisung kann im Reisedo­
kument des Fremden ersichtlich gemacht werden. 

Sicherung der Zurückweisung 

§ 33. (1) Erfolgt die Grenzkontrolle im Bundes­
gebiet, so hat das Grenzkontrollorgan einen 
Fremden, der zurückzuweisen ist, zur unverzügli­
chen Ausreise aufzufordern; ist· diese nicht sofort 
möglich, kann ihm vom Organ aufgetr-agen werden, 
sich für die Zeit bis zur Abreise an einem bestimmten 
Ort im Grenzkontrollbereich aufzuhalten. 

(2) Wird ein Fremder, der mit dem Luft- oder 
Wasserfahrzeug . eines Beförderungsunternehmers 
eingereist ist, gemäß Abs. 1 zur unverzüglichen 
Ausreise aufgefordert, so kann ihm untersagt 
werden, das Fahrzeug zu verlassen, oderangeord­
net werden, sich in ein bestimmtes Fahrzeug, mit 
dem er das Bundesgebiet verlassen kann, zu 
begeben. Wer den Fremden befördert hat, ist in 
diesen Fällen verpflichtet, auf eigene Kosten dessen 
unverzügliche Abreise zu gewährleisten, sofern 
diese nicht von einem anderen Beförderer ohne 
Kosten für die Republik Österreich bewirkt wird. 

(3) Der Beförderungsunternehmer, der einen 
Fremden mit einem Luft- oder Wasserfahrzeug 
nach Österreich gebracht hat, ist verpflichtet, aer 
Grenzkontrollbehörde auf Anfrage die Identitäts­
daten des Fremden (Namen, Geburtsdatum, Ge­
burtsort, Wohnort und Staatsangehörigkeit) und die 
Daten der zur Einreise erforderlichen Dokumente 
(Art, Gültigkeitsdauer, ausstellende Behörde und 
Ausstellungsdatum) unverzüglich bekanntzugeben. 
Dies gilt nicht für Fremde, die zur sichtvermerks­
freien Einreise berechtigt sind, sofern sich der 
Beförderungsunternehmer davon überzeugt hat, 
daß sie das erforderliche Reisedokument bei" sich 
haben. 

Transitsicherung 

§ 34. (1) Fremden, die anläßlich einer Grenzkon­
trolle angeben, Transitreisende zu sein, ist der 
Aufenthalt im Transitraum zu verweigern (Transit­
sicherung), wenn 

1. auf Grund konkreter Umstände die Wieder­
ausreise der Fremden nicht gesichert erscheint 

. oder 
2. die Fremden nicht über die erforderliche 

Transiterlaubnis verfügen. 

" (2) Die Transitsicherung ist vom Grenzkontroll­
organ zu verfügen und mit der Aufforderung zur 
unverzüglichen Abreise zu verbinden; ist diese nicht 
sofort möglich, so kann dem Fremden vom Organ 
aufgetragen werden, sich für die Zeit bis zur Abreise 
an einem bestimmten Ort im Grenzkontrollbereich 
aufzuhalten. § 33 Abs. 2 und 3 ist anzuwe~den" 

Zurückschiebung 

§ 35. (1) Fremde können von der Behörde zur 
Rückkehr ins Ausland verhalten werden (Zurück­
schiebung), wenn sie 

1. unter Umgehung der Grenzkontrolle einge­
reist sind und binnen .sieben Tagen betreten 
werden; 

2. innerhalb von sieben Tagen nach Einreise in 
das Bundesgebiet von der Republik Österreich 
auf Grund eines Schubabkommens (§ 4 Abs. 4) 
oder internationaler Gepflogenheiten rückge­
nommen werden mußten. 

(2) Die Zurückschiebung kann im Reisedoku­
ment des Fremden ersichtlich gemacht werden. 

Abschiebung 

§ 36. (1) Fremde, gegen die einAufenthaltsverbot 
oder eine Ausweisung durchsetzbar ist, können von 
der Behörde zur Ausreise verhalten werden 
(Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 

"Ordnung oder "Sicherheit notwendig scheint 
oder . 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht 
zeitgerecht nachgekommen sind oder 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürch­
ten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung 
nicht nachkommen oder 

4. sie dem Aufenthaltsverbot . zuwider in das 
Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 

(2) Die Abschiebung eines Fremden ist auf Antrag 
oder von Amts wegen auf bestimmte, jeweils ein 
Jahr nicht übersteigende Zeit aufzuschieben (Ab­
schiebungsaufschub), wenn sie unzulässig ist (§ 37) 
oder aus tatsächlichen Gründen unmöglich scheint. 
Für die Festsetzung von Auflagen und für den 
Widerruf gelten die §§ 24 und 25 Abs. 1. 

(3) Liegen bei Angehörigen (§ 72 StGB) die 
Voraussetzungen für die Abschiebung gleichzeitig 
vor, so hat die Behörde bei deren Durchführung 
besonders darauf zu achten, daß die Auswirkung 
auf das Familienleben dieser Fremden so gering wie 
möglich bleibt. 
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(4) Die Abschiebung kann im Reisedokument des 
Fremden ersichtlich gemacht werden. 

Verbot der Abschiebung, Zuruckschiebung und 
Zurückweisung 

§ 37. (1) Die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung eines Fremden in einen Staat ist 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, daß er Gefahr liefe, dort einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 

(2) Die Zurückweisung oder Zurückschiebung 
eines Fremden in einen Staat ist unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß 
dort sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen 
seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, 
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 ZIder Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, 
in der Fassung des Protokolles über die Rechtsstel­
lung der.Flüchtiinge, BGBI. Nr.78/1974). 

(3) Ein Fremder der sich auf eine der in Abs. 1 
oder 2 genannten Gefahren beruft, darf erst 
zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, 
nachdem er Gelegenheit hatte, entgegenstehende 
Gründe darzulegen. In Zweifelsfällen ist die, 
Behörde vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in 
Kenntnis zu setzen. 

(4) Die Abschiebung eines Fremden in einen 
Staat, in dem er im Sinne des Abs. 2 bedroht ist, ist 
nur zulässig, wenn der Fremde aus gewichtigen 
Gründen eine Gefahr füJ;' die Sicherheit der 
Republik Österreich darstellt oder wenn er nach 
rechtskräftiger Verurteilung wegen eines Verbre­
chens, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht ist, eine Gefahr für dre Gemeinschaft 
bedeutet (Art. 33 Z 2 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge). 

(5) Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
Abs. 4 ist mit Bescheid festzustellen. Dies obliegt in 
den Fällen des § 5 Abs. 1 Z 3 des Asylgesetzes 1991 
der Asylbehörde, sonst der Sicherheitsdirektion. 

(6) Die Abschiebung eines Fremden in einen Staat 
ist unzulässig, solange der Abschiebung die 
Empfehlung einer einstweiligen Maßnahme durch 
die Europäische Kommission für Menschenrechte 
oder die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme 
durch den Europäischen Gerichtshof für Menschen­
rechte entgegensteht. 

Durchbeförderung 

§ 38. (1) Fremde sind aus dem Ausland durch das 
Bundesgebiet in das Ausland zu befördern (Durch­
beförderung), wenn dies auf Grund einer Durchbe-

förderungserklärung gemäß einer zwischenstaatli­
chen Vereinbarung über die Durchbeförderung von 
Fremden, die nicht Staatsangehörige der Vertrags­
staaten sind (§ 39), erfolgt. 

(2) Die Durchbeförderung mit dem Ziel der 
Einreise in einen Staat, in dem der Fremde gemäß 
§ 37 Abs. 1 oder 2 bedroht ist, ist unzulässig. 

Durchbeförderungsabkommen 

§ 39. (1) Sofern die Bundesregierung zum 
Abschluß von Regierungsübereinkommen gemäß 
Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann sie unter 
der Voraussetzung, daß Gegenseitigkeit gewährt 
wird, zwischenstaatliche Vereinbarungen über die 
Durchbeförderung von Fremden, die nicht Angehö­
rige der Vertragsstaaten sind, abschließen. 

(2) In Vereinbarungen gemäß Abs. 1 ist vorZuse­
hen, daß 

1. eine Durchbeförderung nur: auf Ersuchen 
eines Vertragsstaates und nur dann erfolgen 
darf, wenn die Weiterreise und die Übernahme 
durch den Zielstaat gesichert sind; 

2. die Durchbeförderung abzulehnen ist, wenn 
der Fremde in einem weiteren Durchgangs­
staat oder im Zielstaat 
a) Gefahr läuft, unmenschlicher Behandlung 

oder Strafe oder der Todesstrafe unter­
_ worfen zu werden oder 

b) in seinem Leben oder seiner Freiheit aus 
Gründen seiner Rasse, seiner Religion, 
seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
seiner politischen Ansichten bedroht wäre; 

3. die Durchbeförderung abgelehnt werden 
kann, wenn der Fremde wegen einer strafba­
ren Handlungyerfolgt werden müßte. 

Ausübung von BefeWs- und Zwangs gewalt 

§ 40. Die Zurückweisung, die Transitsicherung, 
die Zurückschiebung, die Abschiebung und die 
Durchbeförderung von Fremden sind von Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes mit unmittelba­
rer Befehls- und Zwangsgewalt durchzusetzen, 
wenn dies auf andere Weise nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich ist. 

2. Abschnitt: Entzug der persönlichen Freiheit 

Schubhaft 

§ 41. (1) Fremde können festgenommen und 
angehalten werden (Schubhaft), sofern dies not­
wendig ist, um das Verfahren zur Erlassung eines 
Aufenthahsverbotes oder einer Ausweisung bis zum 
Eintritt ihrer Durchsetzbarkeit oder um die 
Abschiebung, die Zurückschiebung oder die Durch­
beförderung zu sichern. 
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(2) Die Schuohaft ist mit Bescheid anzuordnen; 
dieser ist gemäß § 57 des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes 1991 (AVG) , BGBI. Nr. 51, zu 
erlassen, es sei denn, der Fremde befände sich bei 
Einleitung des Verfahrens zu seiner Erlassung aus 
anderem Grund nicht bloß kurzfristig in Haft. 
Nicht vollstreckte Schubhaftbescheide gemäß § 57 
A VG gelten 14 Tage nach ihrer Erlassung als 
wider~ufen. . 

(3) Hat der Fremde einen Zustellungsbevoll­
mächtigten, so gilt die Zustellung des Schubhaftbe­
scheid es auch in dem Zeitpunkt als vollzogen, in 
dem eine: Ausfertigung dem Fremden tatsächlich 
zugekommen ist. Die Zustellung einer weiteren 
Ausfertigung an den Zustellungsbevollmächtigten 
ist in diesen Fällen unverzüglich zu veranlassen. 

(4) Die Verhängung der Schub haft kann mit 
Beschwerde gemäß § 51 angefochten werden. 

Festnahmeauftrag 

§ 42. (1) Die Behörde kann die Festnahme eines 
Fremden auch ohne Erlassung eines Schubhaftbe­
scheides schriftlich anordnen (Festnahmeauftrag), 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh­
men ist, daß die Voraussetzungen für die Erlassung 
einer Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes 
vorliegen und . 

1. der Fremde ohne ausreichende Entschuldi­
gung einer ihm zu eigenen Handen zugestell­
ten Ladung, in' der dieses Zwangsmittel 
angedroht war, nicht Folge geleistet hat; 

2. der Aufenthalt des Fremden nicht festgestellt 
werden konnte, sein letzter bekannter Aufent­
halt jedoch im Sprengel der Behörde liegt. 

(2) Ein Festnahmeauftrag kann gegen einen 
Fremden auch dann erlassen werden, wenn er seiner 
Verpflichtung zur Ausreise (§§17 Abs. 3, 22 Abs. 1 
und 2) nicht nachgekommen ist. Für einen Fremden, 
der durchbefördert (§ 38) werden' soll, ist ein 
Übernahmeauftrag zu erlassen. 

(3) Festnahme- und Übernahmeauftrag ergehen 
in Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehlsge­
walt; sie sind aktenkundig zu machen. 

Festnahme 

§ 43. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, einen Fremden festzuneh­
men, 

1. gegen den ein Festnahmeauftrag besteht, um 
ihn der Behörde (§§ 65 ff.) vorzuführen; 

2. den sie innerhalb von sieben Tagen nach der 
Einreise betreten, wenn er hiebei die Grenz­
kontrolle umgangen hat; 

3. den sie auf Grund einer Übernahmserklärung 
(§ 4) einreisen lassen. 

(2) Eine Festnahme gemäß Abs. 1 Z 2 hat zu 
unterbleiben, wenn gewährleistet ist, der Fremde 
werde das Bundesgebiet unverzüglich verlassen. 

(3) Fremde, für die ein Übernahmeauftrag (§ 42 
Abs. 2) erlassen worden ist, sind von Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Einreise in 
Anhaltung zu übernehmen. 

Einschaltung der Behörde 

§ 44. (1) Von der Festnahme eines Fremden 
gemäß § 43 haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes die Behörde unverzüglich, spä­
testens binnen 12 Stunden in Kenntnis zu setzen. 
Die Anhaltung eines solchen Fremden ist bis zu 48 
Stunden zulässig; darüber hinaus istFreiheitsentzie­
hung nur in Schubhaft zulässig. 

(2) Eine Verständigung der Behörde von der 
Übernahme eines Fremden zum Zwecke der 
Durchbeförderung (§ 43 Abs. 3) ist nicht erforder­
lich. Solche Fremde können von den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes bis zu 72 Stunden 
angehalten werden. Kann die Durchbeförderung 
jedoch während dieser Zeit nicht abgeschlossen 
werden, so ist weitere Freiheitsentziehung nur 
zulässig, wenn die Behörde die Durchbeförderungs­
haft anordnet. 

Rechte des Festgenommenen 

§ 45. (1) Jeder gemäß § 43 Abs. 1 Festgenommene 
ist ehestens in einer ihm verständlichen Sprache vom 
Grund seiner Festnahme in Kenntnis zu setzen. 

(2) Auf Verlangen eines solchen Festgenomme­
nen ist 

1. diesem ohne unnötigen Aufschub zu gestatten, 
einen Angehörigen oder eine sonstige Person 
seines Vertrauens sowie einen Rechtsbeistand 
von der Festnahme zu verständigen und 

2. die konsularische Vertretung seines Heimat­
staates unverzüglich von seiner Anhaltung zu 
unterrichten. 

(3) Bei der Festnahme und Anhaltung ist auf die 
Achtung der Menschenwürde des Fremden und auf 
die möglichste Schonung seiner Person Bedacht zu 
nehmen. § 36 Abs. 2 und 4 des Verwaltungsstrafge­
setzes 1991 (VStG), BGBI. Nr. 52, ist anzuwenden. 

Vollzug der Schubhaft 

§ 46. (1) Die Schubhaft ist im Haftraum der 
Behörde zu vollziehen, die sie verhängt hat. Kann 
die Behörde die Schubhaft nicht vollziehen, so ist 
die nächstgelegene Bezirksverwaltungs- oder Bun­
despolizeibehörde, die über einen Haftraum ver­
fügt, um den Vollzug zu ersuchen. Kann auch diese 
Behörde die Schubhaft nicht vollziehen, so ist der 
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Leiter des gerichtlichen Gefangenenhauses, in 
dessen Sprengel die Behörde ihren Sitz hat, um den 
Vollzug zu ersuchen; er hat dem Ersuchen zu 
entsprechen, soweit dies ohne Beeinträchtigung 
anderer gesetzlicher Aufgaben möglich ist. 

(2) An Fremden, die im Bundesgebiet keinen 
Wohnsitz haben, kann die Schubha{t im Haftraum 
der nächstgelegenen Bezirksverwaltungs- oder 
Bundespolizeibehörde vollzogen werden, die zur 
Aufnahme tatsächlich in der Lage ist. Steht bei 
keiner Bezirksverwaltungs- oder Bundespolizeibe­
hörde im Umkreis von etwa 100 km ein Haftraum 
zur Verfügung, so kann die Schubhaft an solchen 
Fremden im nächstgelegenen gerichtlichen Gefan­
genenhaus, das zur Aufnahme tatsächlich in der 
Lage ist, vollzogen werden; der um den Vollzug 
ersuchte Leiter hat dem Ersuchen zu entsprechen, 
soweit dies ohne Beeinträchtigung anderer gesetzli­
cher Aufgaben möglich ist. 

(3) Im unmittelbaren Anschluß an eine gerichtli­
che Freiheitsstrafe darf die Schubhaft auch sonst im 
gerichtlichen Gefangenenhaus oder in der Strafvoll­
zugsanstalt vollzogen werden. 

(4) Soweit dies für Zwecke der Abschiebung, 
Zurückschiebung oder Durchbeförderung erforder­
lich ist, kann die Schubhaftin Hafträumen, die sich 
am Weg zur Bundesgrenze befinden, vollzogen 
werden. 

(5) Für jede Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Bundespolizeidirektion sind eigene Hafträume zu 
unterhalten. Diese Hafträume können für eine 
Behörde oder, sofern dies aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis geboten ist, 
für mehrere Behörden gemeinsam errichtet werden. 
Die Gebietskörperschaften, die den Aufwand der 
Bezirksverwaltungsbehörden oder Bundespolizeidi­
rektionen zu tragen haben, sind verpflichtet, in 
jedem Land soviel Hafträume . zu unterhalten, als 
dem durchschnittlichen Ausmaß der dort verhäng­
ten Schubhaften entspricht. Die betroffenen Ge­
bietskörperschaften haben. Verwaltungsvereinba­
rungen zu treffen, die ihre Aufgaben bei der 
Errichtung der Erhaltung und beim Betrieb der 
Hafträume sowie die Kostentragung regeln. Dabei 
ist das Ausmaß der Inanspruchnahme . der Haft­
räume durch die Behörden zu berücksichtigen. 

(6) Vollzieht die Behörde die Schubhaft in einem 
gerichtlichen Gefangenenhaus oder im Haftraum 
einer anderen Bezirksverwaltungs- oder Bundes­
polizeibehörde, so hat sie die dadurch entstehenden 
Kosten im vollen Umfang zu ersetzen. Der Ersatz 
geht zu Lasten jener Gebietskörperschaft, die den 
Aufwand der Behörde .trägt. 

Durchführung der Schubhaft 

§ 47. (1) Für die Anhaltung in Schubhaft in 
Hafträumen einer Bezirksverwaltungs- oder Bun­
despolizeibehörde gilt § 53 c Abs. 1 bis 5 VStG, für 

die Anhaltung in gerichtlichen Gefangenenhälisern 
und Strafvollzugsanstalten gilt § 53 d VStG. 

(2) Fremde unter sechzehn Jahren dürfen in 
Schubhaft nur angehalten werden, wenn eine dem 
Alter und Entwicklungsstand entsprechende Unter­
bringung und Pflege gewährleistet ist. 

(3) Minderjährige Schubhäftlinge sind von 
Erwachsenen getrennt anzuhalten. Wurde auch 
gegen einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten 
die Schubhaft verhängt, so sind minderjähri"ge 
Schubhäftlinge gemeinsam mit diesem anzuhalten, 
es sei denn, daß ihr Wohl eine getrennte Anhaltung 
verlangt. 

(4) Die Hausordnung für die Durchführung der 
Schub haft in den Hafträumen der Bezirksverwal­
tungsbehörden und der Bundespolizeidirektionen 
hat der Bundesminister für Inneres zu erlassen. 
Darin sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge 
unter Bedachtnahme auf die Aufrechterhaltung der 
Ordnung sowie unter Berücksichtigung der räumli­
chen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 

Dauer der Schubhaft 

§ 48. (1) Die Behörde ist verpflichtet, darauf 
hinzuwirken, daß dieSehubhaft so kurz wie 
möglich dauert. 

(2) Die Schubhaft darf nur so lange aufrechter­
halten werden, bis der Grund für ihre Anordnung 
weggefallen ist oder ihr Ziel nicht mehr erreicht 
werden kann. Sie darf außer in den Fällen des Abs. 4 
insgesamt nicht länger als 2 Monate dauern. 

(3) Wird ein Aufenthaltsverbot oder eine 
Ausweisung durchsetzbar und erscheint die Über­
wachung der Ausreise des Fremden notwendig, so 
gilt die zur Sicherung des Verfahrens angeordnete 
Schubhaft ab diesem Zeitpunkt als zur Sicherung 
der Abschiebung verhängt. 

(4) Kann oder darf ein Fremder nur deshalb nicht 
abgeschoben werden, 

1. weil über einen Antrag gemäß § 54 noch nicht 
rechtskräftig entschieden ist oder 

2. weil er an der Feststellung seiner Identität und 
Staatsangehörigkeit nicht im erforderlichen 
Ausmaß mitwirkt oder 

3. weil er die für die Einreise erforderliche 
Bewilligung eines. anderen Staates nicht 
besitzt, 

so kann die Schubhaft bis zum· Ablauf der vierten 
Woche nach rechtskräftiger Entscheidung (Z 1), 
nach Feststellung der Identität und Staatsangehö­
rigkeit (Z 2) oder nach Einlangen der Bewilligung 
bei der Behörde (Z 3), insgesamt jedoch nicht länger 
als sechs Monate aufrechterhalten werden. 

(5) Die Behörde hat einen Fremden, der 
ausschließlich aus den Gründen des Abs. 4 in 
Schubhaft anzuhalten ist, hievon unverzüglich 
niederschriftlich "in Kenntnis zu setzen. 
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Aufhebung der Schubhaft 

§ 49. (1) Die Schubhaft ist durch Freilassung des 
Fremden formlos aufzuheben, wenn 

1. sie gemäß § 48 nicht länger aufrechterhalten 
werden darf oder 

2. der unabhängige Verwaltungssenat festgestellt 
hat, daß die . Voraussetzungen für' ihre 
Fortsetzung nicht vorliegen. 

(2) . Ist die Schubhaft gemäß Abs. 1 formlos 
aufgehoben worden, dann gilt der ihr zugrundelie­
gende Bescheid als widerrufen; die Behörde hat dies 
aktenkundig zu machen. 

(3) Die Behörde hat dem aus der Schubhaft 
entlassenen Fremden auf sein Verlangen gebühren­
frei eine Bestätigung über die Dauer der Haft 
auszufolgen. 

3. Abschnitt: Eingriffe in das Recht 
auf Achtung der Wohnung 

Betreten von Räumlichkeiten 

§ 50. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, daß ein Fremder, gegen den ein 
Festnahmeauftrag erlassen worden oder Schub haft 
zu vollstrecken ist, sich in bestimmten Räumlichkei­
ten innerhalb des Sprengels der Behörde aufhalte, so 
kann diese, sofern es zur Durchsetzung des 
Festnahmeauftrages oder zur Vollstreckung des 
Schubhaftbescheides erforderlich erscheint, den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes die 
schriftliche Ermächtigung erteilen, die Räumlich­
keiten zu betreten. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
dürfen Räumlichkeiten betreten, 

1. für die eine Ermächtigung gemäß Abs. 1 
besteht, sofern dies zur Durchsetzung des 
Festnahmeauftrages oder zur Vollstreckung 
des Schubhaftbescheides erforderlich scheint; 

2. wenn darin mehr als fünf Fremde Unterkunft 
genommen haben, auf Grund bestimmter 
Tatsachen der Verdacht besteht, daß sich 
darunter Fremde befinden, die sich nicht 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, und 
eine Überprüfung gemäß § 16 sonst unmöglich 
oder erheblich erschwert wäre. 

. (3) Die Ermächtigung gemäß Abs. 1 ergeht in 
Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehlsgewalt. 
Sie ist vom einschreitenden Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes den Betroffenen vorzuweisen. 
Auf Verlangen ist ihnen binnen 24 Stunden eine 
Bescheinigung über die Vornahme der Amtshand­
lung und deren Gründe zuzustellen. 

(4) Amtshandlungen gemäß Abs. 2 sind von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes mit 
Vermeidung unnötigen Aufsehens, jeder nicht 
unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung 
der Betroffenen sowie mit möglichster Schonung 
ihres Rufes vorzunehmen. § 40 gilt. 

4. Abschnitt: Besonderer Rechtsschutz 

Beschwerde an den unabhängigen Verwaltungssenat 

§ 51. (1) Wer gemäß § 43 festgenommen worden 
ist oder unter Berufung auf dieses Bundesgesetz 
angehalten wird, hat das Recht, den unabhängigen 
Verwaltungssenat mit der Behauptung der Rechts­
widrigkeit des Schubhaftbescheides, der Festnahme 
oder der Anhaltung anzurufen. 

(2) Die Beschwerde kann auch bei der Behörde 
eingebracht werden, der die Festnahme oder die 
Anhaltung zuzurechnen ist; erfolgt die angefoch­
tene Anhaltung in Vollziehung eines Schubhaftbe­
scheides, so kann die Beschwerde auch bei der 
Behörde eingebracht werden, die den Bescheid 
erlassen hat. 

(3) Wird die Beschwerde bei der Behörde gemäß 
Abs. 2 eingebracht, so hat diese dafür zu sorgen, daß 
sie, sofern die Anhaltung des Beschwerdeführers 
nicht schon vorher geendet hat, dem unabhängigen 
Verwaltungssenat spätestens zwei Tage nach dem 
Einlangen vorliegt. Die Behörde, die den Beschwer­
deführer anhält, hat dem unabhängigen Verwal­
tungssenat ein Ende der Anhaltung während des 
Beschwerdeverfahrens unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Hat die Anhaltung des Fremden hingegen 
schon vor Ablauf der Frist des Abs. 3 geendet, so ist. 
die Behörde gemäß Abs. 2 verpflichtet, die Be­
schwerde dem unabhängigen Verwaltungssenat 
ohne unnötigen Aufschub vorzulegen. 

Entscheidung durch den unabhängigen 
Verwaltungssenat 

§ 52. (1) Zur Entscheidung über die Beschwerde 
ist der unabhängige Verwaltungs senat zuständig, in 
dessen Sprengel der Beschwerdeführer festgenom­
men wurde. 

(2) Über die Beschwerde entscheidet der 
unabhängige Verwaltungssenat durch eines seiner 
Mitglieder. Im übrigen gelten die §§ 67 c bis 67 g 
sowie 79 a A VG mit der Maßgabe, daß 

1. eine mündliche Verhandlung unterbleiben 
kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage 
in Verbindung mit der Beschwerde geklärt 
erscheint, und 

2. die Entscheidung des unabhängigen Verwal­
tungssenates über die Fortsetzung der Schub­
haft binnen einer Woche zu ergehen hat, es sei 
denn, die Anhaltung des Fremden hätte vorher 
geendet. 

(3) Beschwerden, bei denen § 67c Abs.2 AVG 
nicht eingehalten wurde, sind zur Behebung der 
Mängel unter Gewährung einer kurzen Frist 
zurückzustellen; die Versäumung dieser Frist gilt als 
Zurückziehung. Ein solcher Antrag hemmt den 
Ablauf der Entscheidungsfrist des Abs. 2 Z 2. 
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(4) Sofern die Anhaltung noch andauert, hat der 
unabhängige Verwaltungssenat jedenfalls festzu­
stellen, ob zum Zeitpunkt seiner Entscheidung die 
für die Fortsetzung der Schubhaft maßgeblichen 
Voraussetzungen vorliegen. Im. übrigen hat er im 
Rahmen der geltend gemachten Beschwerdepunkte 
zu entscheiden. Die Beschwerde wegen Rechtswid­
rigkeit des Schubhaftbescheides ist jedoch als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn der Fremde vor 
der Festnahme deswegen auch den Verwaltungsge­
richtshof angerufen hat. 

Amtsbeschwerde 

§ 53. Gegen Entscheidungen der unabhängigen 
Verwaltungssenate gemäß § 52 kann der Bundesmi­
nister für Inneres Beschwerde wegen Rechtswidrig­
keit an den Verwaltungsgerichtshof erheben; dies 
kann sowohl zugunsten als auch zum Nachteil des 
betroffenen Fremden geschehen. 

Feststellung der Unzulässigk~it 
der Abschiebung in einen bestimmten Staat 

§ 54. (1) Auf Antrag eines Fremden hat die 
Behörde mit Bescheid festzustellen, ob stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, daß dieser 
Fremde in einem von ihm bezeichneten Staat gemäß 
§ 37 Abs. 1 oder 2 bedroht ist. 

(2) Der Antrag kann nur während des Verfahrens 
zur Erlassung einer Ausweisung oder eines 
Aufenthaltsverbotes eingebracht werden; hierüber 
ist der Fremde rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

(3) Über Berufungen gegen Bescheide, mit denen 
die Zulässigkeit der Abschiebung in einen bestimm­
ten Staat festgestellt wurde, ist binnen Wochenfrist 
zu entscheiden, es sei denn, die Anhaltung hätte 
vorher geendet. 

(4) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den 
Antrag darf der Fremde in diesen Staat nicht 
abgeschoben werden. N ach Abschiebung des 
Fremden in einen anderen Staat ist das Feststel­
lungsverfahren als gegenstandslos einzustellen. 

6. Teil: Österreichische Dokumente für Fremde 

1. Abschnitt: Fremdenpässe und 
Konventionsreisepässe 

Ausstellung von Fremdenpässen 

§ 55. (1) Fremdenpässe können, sofern dies 1m 
Hinblick auf die Person des Betroffenen im 
Interesse der Republik gelegen ist, auf Antrag 
ausgestellt werden für 

1. Staatenlose oder Personen ungeklärter Staats­
angehörigkeit, die kein gültiges Reisedoku­
ment besitzen; 

2. ausländische Staatsangehörige, die zum unbe­
fristeten Aufenthalt im Bundesgebiet berech­
tigt und nicht in der Lage sind, sich ein gültiges 
Reisedokument ihres Heimatstaates zu be­
schaffen; 

3. ausländische Staatsangehörige, die nicht in der 
Lage sind, sich ein gültiges Reisedokument 
ihres Heimatstaates zu beschaffen und bei 
denen im übrigen die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines unbefristeten Sichtvermerkes 
gegeben sind; 

4. ausländisch~ Staatsangehörige, die nicht in der 
Lage sind, sich das für die Auswanderung aus 
dem Bundesgebiet erforderliche Reisedoku­
ment ihres Heimatstaates zu beschaffen; 

5. ausländische Staatsangehörige, die seit minde­
stens vier Jahren ununterbrochen ihren or­
dentlichen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, 
sofern der zuständige Bundesminister oder die 
Landesregierung bestätigt, daß die Ausstellung 
des Fremdenpasses wegen der vom Fremden 
erbrachten oder zu erwartenden Leistungen 
im Interesse des Bundes oder des Landes liegt. 

(2) Fremdenpässe werden nach dem Muster der 
Anlage B ausgestellt. Sie umfassen 32 Seiten und 
dürfen nicht mit Zusatzblättern versehen werden. 

Fremdenpässe für Minderjährige 

§ 56. (1) Minderjährige Fremde, die das 14. Le­
bensjahr vollendet haben, können die Ausstellung 
eines Fremdenpasses selbst beantragen. Die Ausstel­
lung bedarf in solchen Fällen der Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters; diese ist vom Antragsteller 
nachzuweisen. 

(2) Ein Antrag auf Ausstellung eines Fremdenpas­
s~s für einen Minderjährigen bedarf der Genehmi­
gung des Pflegschaftsgerichtes, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß· 
durch einen Auslandsaufenthalt des Minder­
jährigen dessen Wohl beeinträchtigt wäre oder 

2. eine Person, der die Pflege und Erziehung des 
Minderjährigen zusteht, der Ausstellung wi­
derspricht. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für die Verlängerung 
der Gültigkeit und die Erweiterung des Geltungsbe:. 
reiches von Fremdenpässen Minderjähriger. 

Miteintragungen in Fremdenpässe 

§ 57. (1) Minderjährige, die das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und kein eigenes 
Reisedokument besitzen, können über Antrag eines 
Elternteiles oder einer Person, der ihre Pflege und 
Erziehung zukommt, in deren Fremdenpaß mitein­
getragen werden. 

(2) Ein Antragsteller, der nicht Elternteil ist, hat 
den Nachweis, daß ihm die Pflege und Erziehung 
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des Minderjährigen zusteht, durch Vorlage einer 
Amtsbestätigung desPflegschaftsgerichtes zu er­
bringen. 

(3) Sofern dem Antragsteller die Vertretungsbe­
fugnis nicht selbst zusteht, bedürfen die Miteintra­
gung und die Verlängerung ihrer Gültigkeitsdauer 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des 
Minderjäh.rigen. Für die Miteintragung und die 
Verlängerung ihrer Gültigkeitsdauer gilt außerdem 
§ 56 Abs. 2. . 

(4) In Fremdenpässen dürfen nur Minderjährige 
miteingetragen werden, für die die Ausstellung eines 
Fremdenpasses zulässig wäre. 

(5) Die Miteintragung ist von Amts wegen zu 
löschen, wenn 

1. für einen miteingetragenen Minderjährigen 
ein eigener Fremdenpaß ausgestellt wird oder 

2. anläßlich einer paßbehördlichen Amtshand­
lung festgestellt wird, daß der Minderjährige 
das 12. Lebensjahr vollendet hat. 

Gültigkeitsdauer ~er Fremdenpässe 

§ 58. (1) Fremdenpässe können mit einer 
Gültigkeitsdauer von zwei Jahren ausgestellt 
werden, es sei denn, daß 

1. eine kürzere Gültigkeitsdauer beantragt wird; 
2. im Hinblick auf die für die Ausstellung des 

Fremdenpasses maßgeblichen Voraussetzun­
gen eine kürzere Gültigkeitsdauer ausreichend 
ist. 

(2) Fremdenpässe können mit einer Gültigkeits­
dauer von fünf Jahren ausgestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen für einen unbefristeten Sichtver­
merk beim Paßwerber vorliegen und nicht zu 
erwarten ist, daß das im Fremdenpaß anzubrin­
gende Lichtbild die Identität des Paßwerbers nur 
während eines kürzeren Zeitraumes zweifelsfrei 
erkennen läßt; Abs. 1· Z 1 und 2 ist anzuwenden. 

(3) Die Gültigkeitsdauer eines Fremdenpasses 
wird zweimal im Rahmen der Möglichkeiten der 
Abs. 1 und 2 verlängert, wenn weiterhin die 
Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 1 gegeben sind; 
Abs. 1 Z 1 und 2 ist anzuwenden. 

(4) Wird auf Antrag die Gültigkeitsdauer eines 
Fremde·npasses bereits vor ihrem Ablauf verlängert, 
ist die neue Gültigkeitsdauer al> dem Zeitpunkt der 
Verlängerung zu bemessen. 

Geltungsbereich der Fremdenpässe 

§ 59. (1) Fremdenpässe werden mit einem 
Geltungsbereich für alle Staaten der Welt aus­
gestellt, es sei denn, daß ein eingeschränkter 
Geltungsbereich beantragt wird. Der Geltungsbe­
reich eines Fremdenpasses wird auf Antrag erweitert 
oder eingeschränkt. 

(2) Der Geltungsbereich eines Fremdenpasses 
umfaßt keinesfalls jenen Staat, dessen Staatsange­
höriger der Fremde ist. 

Versagurig eines Fremdenpasses 

§ 60. (1) Die Ausstellung; die Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer, die Erweiterung des Geltungsbe­
reiches, die Änderung eines Fremdenpasses und die 
Miteintragung von Kindern ist zu versagen, wenn 
bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß 

1. der Fremde das Dokument benützen will, um 
sich einer wegen gerichtlich strafbarer Hand­
lungen im Inland eingeleiteten Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung zu entziehen; 

2. der Fremde das Dokument benützen will, um 
Zollvorschriften zu übertreten; 

3. der Fremde das Dokument benützen will, um 
gegen Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes 
1951, BGBI. Nr. 234, zu verstoßen; 

4. durch den Aufenthalt des Fremden im Ausland 
die innere oder äußere Sicherheit der Republik 
Österreich gefährdet würde. 

(2) Die Ausstellung eines Fremdenpasses ist zu 
versagen, wenn der Fremde unentschuldigt einer 
Ladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung, in 
der diese Folge angekündigt ist, nicht Folge leistet 
oder an der erkennungsdienstlichen Behandlung 
nicht mitwirkt. 

Entziehung eines Fremdenpasses 

§ 61. Ein Fremdenpaß ist zu entziehen, wenn 
1. nachträglich Tatsachen bekannt werden oder 

eintreten, welche die Versagung der Ausstel­
lung des Fremdenpasses rechtfertigen würden; 

2. das Lichtbild fehlt oder die Identität des 
Inhabers nfcht mehr zweifelsfrei erkennen 
läßt; 

3. eine Eintragung der Behörde unkenntlich 
geworden ist; 

4. der Fremdenpaß verfälscht, nicht mehr voll­
ständig oder aus sonstigen Gründen un­
brauchbar geworden ist. 

Konventionsreisepässe 

§ 62. (1) Konventionsreisepässe sind Flüchtlingen 
auf Antrag auszustellen, denen in Österreich Asyl 
gewährt wird. 

(2) Konventionsreisepässe können darüber hinaus 
Flüchtlingen, denen in einem anderen Staat Asyl 
gewährt wurde, auf Antrag au~gestellt werden, 
wenn sie kein gültiges Reisedokument besitzen und 
ohne Umgehung der Grenzkontrolle eingereist sind. 

(3) Die Behörde hat bei Ausübung des ihr in 
Abs. 2 eingeräumten Ermessens einerseits auf die 
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persönlichen Verhältnisse des Antragstellers, ande­
rerseits auf sicherheitspolizeiliehe Belange sowie auf 
eine mögliche Beeinträchtigung der Beziehungen 
der Republik Österreich zu einem anderen Staat 
Bedacht zu nehmen. 

(4) Konventionsreisepässe werden nach dem 
Muster des Annexes zur Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge ausgestellt. Sie 
umfassen 32 Seiten und dürfen nicht mit Zusatzblät­
tern versehen werden. 

(5) Für die Festsetzung der Gültigkeitsdauer und 
des Geltungsbereiches von Konventionsreisepässen 
sowie der Gültigkeitsdauer der Rückkehrberechti­
gung in Konventionsreisepässen gelten die Bestim­
mungen des Anhanges der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge; im übrigen gelten 
die §§ 56 bis 61. 

2." Abschnitt: Sonstige österreichische Ausweise für 
Fremde 

Lichtbildausweis für T rä,ger von Privilegien und 
Immunitäten 

§ 63. Der Bundesminister für auswärtige Angele­
genheiten kann durch Verordnung für Angehörige 
jener Personengruppen, die in Österreich auf Grund 
eines völkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund 
des Bundesgesetzes über die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, Privilegien 
und Immunitäten genießen, zum Zwecke der 
Legitimation Lichtbildausweise vorsehen, aus denen 
die Identität, die Staatsangehörigkeit" und die 
Funktion des Inhabers zu ersehen sind. 

Lichtbildausweis für Fremde 

§ 64. (1) Fremden, die zum Aufenthalt Im 
Bundesgebiet berechtigt sind, ist auf Antrag ein 
Lichtbildausweis für Fremde auszustellen. Der 
Ausweis dient der Legitimation und der Bescheini­
gung der Aufenthaltsberechtigung des Fremden. 
Minderjährige Fremde, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, können die Ausstellung selbst 
beantragen. 

(2) Die nähere Gestaltung des Lichtbildausweises 
für Fremde hat der Bundesminister" für Inneres 
durch Verordnung zu regeln. Der Ausweis hat 
jedenfalls zu enthalten: Die Bezeichnungen "Repu­
blik Österreich" und "Lichtbildausweis für 
Fremde", Namen, Geschlecht, Geburtsdatlim, Ge­
burtsort, Staatsangehörigkeit, Dauer der Aufent­
haltsberechtigung, Lichtbild und Unterschrift des 
Fremden sowie Bezeichnung der Behörde, Datum 
der Ausstellung und Unterschrift des Genehmigen­
den. 

(3) Die Gültigkeitsdauer des Ausweises richtet 
sich nach der Befristung der darin eingetragenen 
Aufenthaltsberechtigung. 

(4) Die amtswegige Ausstellung eines Lichtbild­
ausweises für Fremde (§ 10 Abs.4) hat zu 
unterbleiben, wenn der Fremde unentschuldigt einer 
Ladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung, in 
der diese Folge angekündigt ist, nicht Folge leistet 
oder an der erkennungsdienstlichen Behandlung 
nicht mitwirkt. 

(5) Eine Änderung der die Person des Inhabers 
b.etreffenden Eintragungen im Ausweis ist unzuläs­
sIg. 

(6) Der Ausweis ist zu entziehen, wenn 
1. die Aufenthaltsberechtigung vorzeitig erlischt; 
2. das Lichtbild fehlt oder die Identität des 

Inhabers nicht mehr zweifelsfrei erkennen 
läßt; 

3. eine Eintragung der Behörde unkenntlich 
geworden ist; 

4. er verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus 
sonstigen Gründen unbrauchbar geworden ist. 

7. Teil: Vedahrens- und Strafbestimmungen 

1. Abschnitt: Zuständigkeit 

Sachliche Zuständigkeit 

§ 65. (1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist, sofern nicht anderes bestimmt ist, die Bezirksver­
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde diese. 

(2) Im Ausland obliegt die Vornahme von 
Amtshandlungen nach dem 2. Teil, die Erteilung 
von Wiedereinreisebewilligungen und die V or­
nahme von Amtshandlungen nach dem 1. Ab­
schnitt des 6. Teiles, ausgenommen die Erstausstel­
lung von Fremdenpässen und Konventionsreisepäs­
sen, 

1. den diplomatischen und den von BerufskQn­
suln geleiteten österreichischen Vertretungs­
behörden oder 

2. den von Honorarkonsuln geleiteten österrei­
chischert Vertretungsbehörden, sofern sie vom 
Bundesminister für auswärtige Angelegenhei­
ten nach Anhörung des Bundesministers für 
Inneres damit betraut sind. 

(3) Im Inland obliegt die Erteilung oder die 
Ungültigerklärung von 

1. gewöhnlichen Sichtvermerken auch den hiezu 
ermächtigten GrenzkontrollsteIlen (Abs. 4); 

2. Dienstsichtvermerken dem Bundesminister für 
Inneres; 

3. Diplomatensichtvermerken dem Bundesmini­
ster für auswärtige Angelegenheiten. 

Eine Wiedereinreisebewilligung und eine Transit­
erlaubnis können im Inland nicht erteilt werden. 
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Touristensichtvermerke können im Inland nur 
durch die hiezu ermächtigten GrenzkontrollsteIlen 
(Abs. 4) erteilt werden. 

(4) Der Bundesminister für Inneres kann, wenn 
dies der Erleichterung des Reiseverkehrs dient oder 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und 
Einfachheit gelegen ist, durch Verordnung Grenz­
kontrollsteIlen zur Erteilung von T ouristensichtver­
merken oder von befristeten gewöhnlichen Sichtver­
merken zum Zwecke der sofortigen Einreise sowie 
zur Ungültigerklärung von Touristensichtvermer­
ken oder von gewöhnlichen Sichtvermerken er­
mächtigen. 

(5) Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, 
die Erleichterungen des Reiseverkehrs für Fremde in 
grenznahe Gebiete der Republik Österreich vorse­
hen (§ 3 Abs. 2), können auch andere als die 
Bezirksverwaltungs- und Bundespolizeibehörden 
zur Ausstellung sowie Gegenzeichnung der im 
Rahmen einer solchen Vereinbarung für die 
Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise zugelasse­
nen Dokumente bestimmt werden. 

(6) Enthält eine der in Abs. 5 erwähnten 
Vereinbarungen keine Bestimmung über die sachli­
che Zuständigkeit, so obliegt die Ausstellung sowie 
die Gegenzeichnung der für die Einreise, den 
Aufenthalt und die Ausreise zugelassenen Doku­
mente den Bezirksverwaltungsbehörden, im örtli­
chen Wirkungsbereich von Bundespolizeibehörden 
diesen. Der Bundesminister für Inneres kann jedoch 
durch Verordnung auch GrenzkontrollsteIlen er­
mächtigen, diese Dokumente für Personen, welche 
die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates besit­
zen, auszustellen, wenn hiedurch den Fremden die 
Erlangung eines solchen Dokumentes zur,Ausreise 
und Einreise wesentlich erleichtert wird. 

Besondere sachliche Zuständigkeiten 

§ 66. (1) Die Erteilung einer Wiedereinreisebe­
willigung bedarf der Zustimmung des Bundesmini­
sters für Inneres. 

(2) Den Übernahmeauftrag gemäß § 42 Abs. 2 
erteilt die Sicherheitsdirektion des Bundeslandes, in 
dem die EinreIse des Fremden erfolgen soll. 

Örtliche Zuständigkeit im Inland 

§ 67. (1) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich, 
sofern nicht anderes bestimmt ist, nach dem 

, Wohnsitz des Fremden im Inland, falls kein solcher 
errichtet ist, nach seinem Aufenthalt zum Zeitpunkt 
des ersten behördlichen Einschreitens. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit zur Ungültigerklä­
rung eines Sichtvermerkes, zur Erteilung und zum 
Widerruf eines Abschiebungsaufschubes, zum Wi­
derruf einer Wiedereinreisebewilligung sowie zur 

Verhängung der Schubhaft richtet sich nach dem 
Aufenthalt. 

(3) Die Aufhebung eines Aufenthaltsverbotes 
obliegt der Behörde, die das Aufenthaltsverbot in 
erster Instanz erlassen hat. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren richtet sich nach 
dem VStG. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung von 
Sichtvermerken durch eine GrenzkontrollsteIle 
richtet sich nach dem Aufenthalt; ihr steht ein 
Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 

Örtliche Zuständigkeit im Ausland 

§ 68. (1) Die örtliche Zuständigkeit zur Vor­
nahme von Amtshandlungen nach diesem Bundes­
gesetz richtet sich im Ausland nach dem Aufenthalt 
des Fremden. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung von 
Sichtvermerken im Ausland richtet sich, wenn die 
Ausübung einer Beschäftigung oder eines Studiums 
im Bundesgebiet beabsichtigt ist, nach dem 
Wohnsitz im Heimatstaat, in Ermangelung eines 
solchen nach dem Aufenthalt. 

Verfahren vor österreichischen 
Vertretungsbehörden 

§ 69. (1) In Verfahren vor österreichischen 
Vertretungs behörden haben' Antragsteller unter 
Anleitung der Behörde die für die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes zweckdienlichen Ur­
kunden und sonstige Beweismittel selbst vorzule­
gen; die Vertretungsbehörde hat nach freier 
Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als 
erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Eine Entschei- , 
dung, die dem Standpunkt des Antragstellers nicht 
vollinhaltlich Rechnung trägt, darf erst ergehen, 
wenn' die Partei Gelegenheit zur Behebung von 
Formgebrechen und zu einer abschließenden 
Stellungnahme hatte. 

(2) Über schriftlichen oder niederschriftlichen 
Antrag der Partei ist die Entscheidung gemäß Abs. 1 
auch schriftlich auszufertigen; hiebei sind außer der 
getroffenen Entscheidung die maßgeblichen Geset-

- zesbestimmungen anzuführen; einer weiteren Be­
gründung bedarf es nicht. 

(3) Die Ausfertigung bedarf der Bezeichnung der 
Behörde, des Datums der Entscheidung und der 
Unterschrift des Genehmigenden; an die Stelle der 
Unterschrift kann das Siegel der Republik Öster­
reich gesetzt werden, sofern die Identität des 
Genehmigenden im Akt nachvollziehbar ist. Die 
Zustellung hat durch Übergabe in der Behörde oder 
auf postalischem Wege zu erfolgen. 
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(4) Ergeht die Entscheidung in der Sache nicht 
binnen sechs Monaten nach Einbringung des 
Antrages, in den Fällen des Abs. 2 die schriftliche 
Ausfertigung nicht binnen zwei Monaten nach 
Einbringung des Antrages gemäß Abs. 2, so geht die 
Zuständigkeit zur Entscheidung oder Ausfertigung 
auf schriftlichen Antrag auf den Bundesminister für 
Inneres über. Ein solcher Antrag ist unmittelbar bei 
ihm einzubringen. 'Er hat für die Entscheidung oder 
Ausfertigung die Abs. 1 bis 3 und 5 anzuwenden. 
Der Antrag ist jedoch abzuweisen, wenn die 
Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschul­
den der Vertretungsbehörde zurückzuführen ist. 

(5) Kann dem Antrag auf Erteilung eines 
Sichtvermerkes auf Grund zwingender außenpoliti­
scher Rücksichten oder aus Gründen der nationalen 
Sicherheit nicht stattgegeben werden, so ist die 
Vertretungsbehörde, in den Fällen des Abs. 4 der 
Bundesminister für Inneres ermächtigt, sich auf den' 
Hinweis des V orliegens zwingender Sichtvermerks" 
versagungsgründe zu beschränken. Der maßgebli­
che Sachverhalt muß auch in diesen Fällen im Akt 
nachvollziehbar sein. 

Instanzenzug 

§ 70. (1) Über Berufungen gegen Bescheide nach 
diesem Bundesgesetz entscheidet, sofern nicht 
anderes bestimmt ist, die Sicherheitsdirektion in 
letzter Instanz. 

(2) Gegen die Versagung oder die UngiiltigerkIä­
rung eines Sichtvermerkes ist eine Berufung nicht 
zulässig. 

(3) Gegen die Versagung oder den Widerruf eines 
Durchsetzungsaufsthubes, eines Abschiebungsauf­
schubes oder einer Wiedereinreisebewilligung sowie 
gegen die Versagung der Ausstellung oder die 
Entziehung eines Lichtbildausweises für Fremde ist 
eine Berufung nicht zulässig. Gegen die Anordnung 
der Schubhaft ist weder eine Vorstellung noch eine 
Berufung zulässig. 

(4) Über Berufungen gegen die Entscheidung 
einer österreichischen Vertretungsbehörde nach 
dem 6. Teil entscheidet der Bundesminister für 
Inneres. Dieser ist für diesen Bereich auch die 
sachlich in' Betracht kommende Oberbehörde. 

2. Abschnitt: Sonderbestimmungen für 
Minderjährige 

§ 71. (1) Minderjährige Fremde, die das 16. Le­
bensjahr vollendet haben, sind in Verfahren nach 
dem 3.,4. und 5. Teil handlungsfähig. Sie können zu 
einer mündlichen Verhandlung einen gesetzlichen 
Vertreter und eine an der Sache nicht beteiligte 
Person ihres Vertrauens beiziehen. Verfahrensfrei 
zu setzende Maßnahmen bleiben unberührt. 

(2) Der gesetzliche Vertreter eines solchen 
Fremden hat das Recht, 

1. auch gegen den Willen des Minderjährigen 
Akteneinsicht zu nehmen und zu dessen 
Gunsten Beweisanträge zu stellen und 

2. innerhalb der einer Partei offenstehenden Frist 
Rechtsmittel einzulegen, Beschwerden einzu­
bringen und Anträge auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand oder auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens zu stellen. 

(3) Minderjährige Fremde, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, und deren Interessen 
von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenom­
men werden können, können im eigenen Namen 
nur Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil setzen. 
Gesetzlicher Vertreter wird mit Einleitung eines 
solchen Verfahrens der Jugendwohlfahrtsträger der 
Hauptstadt des Bundeslandes, in dem sich der 
Minderjährige aufhält. Wäre demnach dieselbe 
Behörde für das fremdenpolizeiliche Verfahren und 
die Vertretung zuständig, so wird der sonst örtlich 
nächstgelegene Jugendwohlfahrtsträger gesetzli­
cher VertreteT. 

(4) Die Mitteilung des Inhaltes von Erledigungen 
an den gesetzlichen Vertreter gemäß Abs. 3 in einer 
durch Verordnung gemäß § 18 Abs.3 AVG 
festgelegten Weise ist zulässig, wenn der Empfänger 
dem generell zugestimmt hat; hiebei hat er die 
Zeiten gen au festzulegen, innerhalb welcher die 
Mitteilungen erfolgen dürfen. 

3. Abschnitt: Verwenden personenbezogener Daten 

Verwenden erkennungsdienstlicher Daten 

§ 72. (1) Die Behörde ist ermächtigt, Fremde 
erkennungsdienstlich zu behandeln 

1. wenn gegen sie ein Aufenthaltsverbot erlassen 
und durch Abschiebung durchgesetzt werden 
soll oder 

2. wenn der Verdacht besteht, es sei gegen sie 
unter anderen Namen ein noch geltendes 
Aufenthaltsverbot erlassen worden oder 

3. wenn ihnen ein Fremdenpaß oder ein 
Lichtbildausweis für Fremde ausgestellt wer­
den soll und ihre Identität nicht feststeht. 

(2) Jede Behörde hat erkennungsdienstliche 
Daten, die sie ermittelt hat, samt dem für die 
Speicherung maßgeblichen Grund so lange zu 
verarbeiten, bis sie zu löschen sind. Darüber hinaus 
kann der Bundesminister für Inneres für Zwecke der 
überregionalen Zusammenfassung Fremdenpolizei -
behörden und Asylbehörden mit Verordnung 
ermächtigen, der Art nach bestimmte erkennungs­
dienstliche Daten, die gemäß Abs. 1 ermittelt 
wurden, samt dem für die Speicherung maßgebli­
chen Grund zu verarbeiten. 

(3) Die Behörden haben erkennungsdienstliche 
Daten jenen Behörden zu übermitteln, 
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1. die durch Verordnung gemäß Abs. 2 mit der 
Verarbeit~ng betraut wurden oder 

2. die vom selben Fremden unterschiedliche 
Daten derselben Art evident halten. 

(4) Erkennungsdienstliche Daten sind von Amts 
wegen zu löschen, 

1. wenn der Betroffene das 80. Lebensjahr 
vollendet hat oder . 

2. wenn der Tod des Betroffenen bekannt wird 
und seither fünf Jahre verstrichen sind oder 

3. wenn die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsver­
botes abgelaufen ist oder 

4. wenn sich der Verdacht gemäß Abs. 1 Z 2 
nicht bestätigt oder 

5. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 vor 
Ausstellung des Fremdenpasses zurückgezo­
gen wird oder die Gültigkeitsdauer des dem 
Fremden zuletzt erteilten Fremdenpasses seit 
zehn Jahren abgelaufen ist. 

(5) Die §§ 64, 65 Abs. 4 bis 6 sowie 73 Abs. 4 und 
7 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBI. 
Nr. 566/1991, gelten. Eine Personsfeststellung kann 
in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 3 vorgenommen 
werden. 

Verfahren im Erkennungsdienst 

§ 73. Die Behörde hat einen Fremden, den sie 
einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu unter­
ziehen hat, unter Bekanntgabe des maßgeblichen 
Grundes formlos hiezu aufzufordern. Kommt der 
Betroffene aUßer in den Fällen des § 72 Abs. 1 Z 3 
der Aufforderung nicht nach, so ist ihm, sofern er 
sich nicht in Haft befindet, die Verpflichtung zur 
Mitwirkung bescheidmäßig aufzuerlegen; dagegen 
ist eine Berufung nicht zulässig. Der Besoheid kann 
mit einer Ladung (§ 19 A VG) zur erkennungs­
dienstlichen Behandlung verbunden werden. § 78 
SPG gilt. 

Allgemeines über' das Verwenden 
personenbezogener Daten 

§ 74. (1) Die Fremdenpolizeibehörden dürfen 
personenbezogene Daten nur verwenden, wenn dies 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. 

(2) Die Behörden sind ermächtigt, bei Verfahren, 
die sie nach diesem Bundesgesetz zu führen haben, 
automationsunterstützte Datenverarbeitung einzu­
setzen. Hiebei dürfen sie die ermittelten personen­
bezogenen Daten des Betroffenen verarbeiten. 
Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur 
verarbeitet we'rden, wenn deren Auswählbarkeit aus 
der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht 
vorgesehen ist. Die Verfahrensdaten sind zu 
löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden, 
spätestens fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft 
der Entscheidung. 

Zentrale Informationssammlung ; Ermittlung, 
Verarbeitung und Übermittlung 

§ 75. (1) Die Fremdenpolizeibehörden dürfen 
Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburtsda­
tum, Gebu'rtsort und Wohn anschrift, Staatsangehö­
rigkeit, Namen der Eltern und Aliasdaten (Grund­
datensatz) eines Fremden ermitteln und im Rahmen 
einer Zentralen Informationssammlung samt allen­
falls vorhandenen Fahndungsdaten und erken-

, nungsdienstlichen Daten sowie jenen personenbe­
zogenen Daten des Fremden verarbeiten, die für 
dessen Einreise- und Aufenthaltsberechtigung maß­
geblich sind oder sein können (Personendatensatz). 
Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur 
verarbeitet werden, wenn bei Fahndungsabfragen 
deren Auswählbarkeit aus der Gesamtmenge der 
gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. 

(2) Die,Fremdenpolizeibehörden sind ermächtigt, 
die von ihnen in der Zentralen Informationssamm­
lung gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
benützen. Übermittlungen der gemäß Abs. 1 verar­
beiteten Daten sind an Sicherheitsbehörden und 
staatsanwaltschaftliehe Behörden für deren Tätig­
keit im Dienste der Strafrechtspflege, sowie an 
Sicherheitsbehörden, Asylbehörden, Behörden nach 
dem Aufenthaltsgesetz und an österreichische 
VertreiUngsbehörden im Ausland in Angelegenhei­
ten der Sicherheitsverwaltung zulässig. Im übrigen 
sind Übermittlungen nur zulässig, wenn hiefür eine 
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung besteht. 

(3) In Auskünften gemäß § 11 des Datenschutz­
gesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, die aus der Daten­
verarbeitung gemäß Abs. 1 verlangt werden, haben 
die Fremdenpolizeibehörden auch jede andere 
Behörde zu nennen; die gemäß Abs. 1 Daten des 
Antragstellers, auf die der Zugriff nicht gesperrt ist, 
in der Zentralen Informationssammlung verarbeitet. 
Davon kann Abstand genommen werden, wenn der 
Umstand dem Antragsteller bekannt ist. 

Zentrale Informationssammlung ; Sperren des 
Zugriffes und Löschung 

§ 76. (1) Personenbezogene Daten, die gemäß 
§ 75 verarbeitet werden, sind für Zugriffe der 
Fremdenpolizeibehörden als Auftraggeber zu sper­
ren,sobald die Voraussetzungen für die Speiche­
rung weggefallen sind' oder die Daten sonst nicht 
mehr benötigt werden. Nach Ablauf von zwei 
weiteren Jahren sind die Daten auch physisch zu 
löschen. Während dieser Zeit kann die Sperre für 
Zwecke der Kontrolle der Richtigkeit einer 
beabsichtigten anderen Speicherung gemäß § 75 
Abs. 1 aufgehoben werden. 

(2) Die Behörden sind als Auftraggeberverpflich­
tet, unbefristete PersonendatenSätze, auf die der 
Zugriff nicht gesperrt ist und die fünf Jahre 
unverändert geblieben sind, daraufhin zu überprü-
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fen, ob nicht die in Abs. 1 genannten Voraussetzun­
gen für eine Sperre bereits vorliegen. Solche 
Datensätze sind nach Ablauf weiterer drei Monate 
gemäß Abs. 1 für Zugriffe zu sperren, es sei denn, 
der Auftraggeber hätte vorher bestätigt, daß der für 
die Speicherung maßgebliche Grund weiterhin 
besteht. 

Besondere Übermittlungen 

§ 77. (1) Die Behörde, die eine Bewilligung 
gemäß § 1 des Aufenthaltsgesetzes erteilt hat, ist 
verpflichtet, der nach dem Wohnsitz des Fremden 
zuständigen Behörde dessen Grunddatensatz samt 
den maßgeblichen Daten. der Bewilligung zu 
übermitteln. 

(2) Der Bundesminister für Inneres istverpflich­
tet, die Landesregierungen als Staatsbürgerschafts­
behörden über außer Kraft getretene Aufenthalts­
verbote in Kenntnis zu setzen. Hiefür hat er ihnen 
aus Anlaß der Sperre gemäß § 76 Abs. 1 den 
Grunddatensatz des Fremden und die Daten des 
Aufenthaltsverbotes zu übermitteln. 

Internationaler Datenverkehr 

§ 78. (1) Sofern die Bundesregierung zum 
Abschluß von Regierungsübereinkommen gemäß 
Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann sie 
zwischenstaatliche Vereinbarungen über das Über­
mitteln 

1. der gemäß § 75 verarbeiteten Daten von 
Fremden, die nicht Angehörige der Vertrags­
staaten sind, oder 

2. der in Abs. 2 genannten Daten jener Personen, 
gegen die ein Aufenthaltsverbot gemäß § 18 
Abs. 2 Z 5 rechtskräftig erlassen worden ist 
oder die gemäß den §§ 80 oder 81 rechtskräf­
tig bestraft worden sind, 

an bestimmte Empfänger abschließen. Hiebei ist 
vorzusehen, daß Gegenseitigkeit gewährt wird und 
eine Löschung bei einem Vertragsstaat binnen 
einem halben Jahr auch zu einer Löschung der dem 
anderen Vertragsstaat übermittelten Daten führt. 

(2) Für eine Übermittlung gemäß Abs. 1 Z 2 sind 
außer den Daten des Aufenthaltsverbotes, des 
Straferkenntnisses oder des Urteiles folgende Daten 
zu ermitteln: Namen, Geschlecht, frühere Namen, 
Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnanschrift, 
Staatsbürgerschaft, Namen der Eltern und allenfalls 
vorhandenes erkennungsdienstliches Material. 

(3) Personenbezogene Daten von Fremden, die 
auf Grund einer gemäß Abs. 1 abgeschlossenen 
Vereinbarung aus dem Ausland übermittelt wurden, 
dürfen in der Zentralen Informationssammlung 
verarbeitet werden. 

4. Abschnitt: Kosten 

§ 79. (1) Kosten, die der Behörde oder dem Bund 
bei der Durchsetzung des Aufenthaltsverbotes oder 
der Ausweisung entstehen, sowie die Kosten der 
Vollziehung der Schubhaft, sind von dem Fremden 
zu ersetzen. 

(2) Wer einen Fremden entgegen § 3 Abs. 1 des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes beschäftigt, hat 
die Kosten, die bei der Durchsetzung einer aus dem 
Grunde des § 17 Abs. 2 Z 5 verhängten Ausweisung 
oder eines aus dem Grunde des § 18 Abs. 2 Z 8 
verhängten Aufenthaltsverbotes erwachsen, sowie 
die Kosten der Schubhaft zu tragen: 

(3) Kann die Grenzkontrollbehörde die Identität 
eines Fremden nicht ohneweiters feststellen oder ist 
dieser nicht im Besitz der zur Einreise erforderli­
chen Dokumente und kommt der Beförderungsun­
ternehmer, der den Fremden nach Österreich 
gebracht hat, seiner Auskunftsverpflichtung gemäß 
den §§ 33 und 34 nicht unverzüglich nach, so hat 
ihm die Behörde hiefür einen pauschalierten 
Kostenersatz von 20 000 Schilling vorzuschreiben. 

(4) Die Kosten sind von der Behörde, die die 
Amtshandlung vorgenommen hat, einzuheben und 
fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand dieser Behörde oder der einschreitenden 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
tragen hat. § 79 A VG ist sinngemäß anzuwenden. 
Uneinbringliche Kosten gemäß Abs. 1 trägt der 
Bund. Der Kostenersatz entfällt, wenn der Beförde­
rungsunternehmer auf eigene Kosten die unverzüg­
liche Abreise des Fremden bewirkt. 

5. Abschnitt: Strafbestimmungen 

Schlepperei 

§ 80. (1) Schlepperei ist die Förderung der 
rechtswidrigen Ein- oder Ausreise eines Fremden, 
gleichgültig ob sie vor oder nach dem Grenzüber­
tritt oder während des Aufenthaltes des Fremden im 
Bundesgebiet gewährt wird. .. 

(2) Wer vorsätzlich Schlepperei begeht oder 
vorsätzlich an ihr mitwirkt, begeht eine Verwal-. 
tungsübertretung und ist 

1. mit Geldstrafe bis zu 50 000 Schilling zu 
bestrafen; . 

2. sofern er die Tat um seines Vorteiles willen 
begeht, mit Geldstrafe bis zu 200 000 Schilling 
zu bestrafen. 

(3) Der Versuch einer Übertretung nach Abs. 2 ist 
strafbar. 

(4) Fremde, deren rechtswidrige Ein- oder 
Ausreise der Täter fördert, sind wegen Anstiftung 
oder Beihilfe zu einer Übertretung nach Abs. 2 nicht 
strafbar. 
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(5) Ein Vermögensvorteil, den der Täter für die 
strafbare Handlung im voraus oder im nachhinein 
empfangen hat, ist für verfallen zu erklären. 

Gerichtlich strafbare Schlepperei 

§ 81. (1) Wer um seines Vorteiles willen 
Schlepperei begeht oder an ihr mitwirkt und 

1. damit die gemeinsame rechtswidrige Ein- oder 
Ausreise von mehr als fünf Fremden fördert 
oder 

2. innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal 
wegen einer solchen Tat von einem Gericht 
verurteilt oder von einer Verwaltungsbehörde 
bestraft worden ist oder 

3. innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal 
wegen einer solchen Tat von einem ausländi­
schen Gericht in einem den Grundsätzen des 
Art. 6 der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten entspre­
chenden Verfahren verurteilt worden ist, 

ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(2) Wer gewerbsmäßig (§ 70 5tGB) Schlepperei 
begeht oder an ihr mitwirkt, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Fremde, deren rechtswidrige Ein- oder 
Ausreise der Täter fördert, sind nicht als Beteiligte 
(§ 12 StGB) zu bestrafen. 

Unbefugter Aufenthalt 

§ 82. (1) Wer 
1. nach Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder 

einer Ausweisung nicht rechtzeitig ausreist 
oder 

2. einem Aufenthaltsverbot zuwider unerlaubt in 
das Bundesgebiet zurückkehrt oder 

3. sich als paßpfIichtiger Fremder, ohne im Besitz 
eines gültigen Reisedokumentes zu sein, im 
Bundesgebiet aufhält oder 

4. sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält 
(§ 15), 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist in den 
Fällen der Z 1 und 2 mit Geldstrafe bis zu 10 000 
Schilling oder mit Frtiiheitsstrafe bis zu 14 Tagen, 
sonst mit Geldstrafe bis zu 10000 Schilling zu 
bestrafen. Als Tatort gilt der Ort der Betretung oder 
des letzten bekannten Aufenthaltes. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 
Z 1 liegt nicht vor, wenn die Ausreise nur in ein 
Land möglich wäre, in das eine Abschiebung 
unzulässig (§§ 37 und 54 Abs. 4) ist, oder wenn dem 
Fremden· ein Abschiebungsaufschub erteilt worden 
ist. 

(3) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1 Z 3 schließt 
eine solche wegen der zugleich gemäß Abs. 1 Z 4 
begangenen Verwaltungsübertretung aus. 

(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 
Z 4 liegt nicht vor, solange - dem Fremden die 
persönliche Freiheit entzogen ist. 

Sonstige Übertretungen 

§ 83. Wer 
1. Auflagen, die ihm die Behörde 

a) bei Erteilung eines Durchsetzungs- oder 
eines Abschiebungsaufschubes oder 

b) bei Bewilligung der Wiedereinreise aufer­
legt hat, mißachtet oder 

2. trotz Aufforderung durch ein Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes 
a) diesem ein für seine Aufenthaltsberechti­

gung maßgebliches Dokument nicht aus­
händigt oder 

b) sich nicht in dessen Begleitung an jene 
Stelle begibt, an der das Dokument 
verwahrt ist, oder 

3. als EWR-Bürger nicht fristgerecht die Ausstel­
lung eines Ausweises für Fremde beantragt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 3 000 Schilling zu bestrafen. 

Subsidiarität 

§ 84. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine Tat nach den §§ 80, 82 oder 83 den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

Besondere Bestimmungen für die Überwachung 
... ( 

§ 85. (1) Zur Uberwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes können der 
Bundesminister für Inneres und der Sicherheitsdi­
rektor die ihnen beigegebenen oder zugeteilten 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes einset­
zen. Unter außerordentlichen Verhältnissen· darf 
der Sicherheitsdirektor hiefür auch die ihm 
unmit,telbar unterstellten Organe der Bundesgen­
darmerie heranziehen. Außerdem sind all diese 
Organe ermächtigt, Maßnahmen für die Einleitung 
von Verwaltungsstrafverfahren gemäß diesem Ab­
schnitt zu setzen, sofern sich der Anlaß zum 
Einschreiten bei Wahrnehmen ihrer sonstigen 
Aufgaben ergibt. Soweit die Organe hiebei im 
Rahmen der Zuständigkeit einer Bezirksverwal­
tungs- oder Bundespolizeibehörde tätig werden, 
schreiten sie als deren Organe ein. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes können einen Fremden, den sie bei der 
Begehung einer Verwaltungsübertretung nach den 
§§ 82 oder 83 Z 2 lit. b betreten, zum Zwecke einer 
für die Sicherung des Verfahrens unerläßlichen 
Vorführung vor die Behörde festnehmen, es sei 
denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, er werde das Bundesgebiet unverzüg­
lich verlassen. 
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(3) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
die bei Ausübung der ihnen gemäß den §§ 16 oder 
40 zukommenden Befehls- und Zwangsgewalt die 
Grenzen des Sprengels ihrer Behörde überschreiten, 
gelten bei dieser Amtshandlung als Organe der 
örtlich und sachlich zuständigen Behörde. 

(4) Die wegen Übertretung nach § 80 verhängten 
Strafen sind samt den erforderlichen personenbezo­
genen Daten in der Verwaltungsstrafevidenz der 
Sicherheitsdirektion (§ 60 SPG) zu verarbeiten. § 60 
Abs. 2 und 3 SPG gilt. 

8. Teil: Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Zeitlicher Geltungsbereich 

§ 86. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1993, die §§ 75 und 76 treten mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft. 

(2) Verordnungen oder R~gierurigsübereinkom­
men auf Crund dieses Bundesgesetzes können 
bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden 
Tag erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen 
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(3) Das Fremdenpolizeigesetz, BGBI. 
Nr.75/1954, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1992 außer Kraft. 

Übergangsbestimmungen für Dokumente und 
Sichtvermerke 

§ 87. (1) Die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ausgestellten Fremdenpässe und 
Konventionsreisedokumente behalten ihre Gültig­
keit bis zu dem im Reisedokument festgesetzten 
Zeitpunkt. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
ist unzulässig. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes ausgestellten Lichtbildausweise für Fremde 
gelten als auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes 
ausgestellt. 

(3) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes erteilten Sichtvermerke behalten ihre Gültigkeit 
bis zu dem festgesetzten Zeitpunkt; Aufenthaltsbe­
rechtigungen in Bescheidform gelten.innerhalb ihrer 
Gültigkeitsdauerals Sichtvermerke in Bescheidform 
weiter. 

Übergangsbestimmungen für Schubhaftbescheide, 
Aufenthaltsverbote und Ausweisungen 

§ 88. (1) Verfahren zur Erlassung eines Aufent­
haltsverbotes oder einer Ausweisung, die bei 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängig sind, 
sind nach dessen Bestimmungen weiterzuführen. 

(2) Schubhaf~bescheide nach dem Fremdenpoli­
zeigesetz gelten ab 1. Jänner 1993 als nach diesem 
Bundesgesetz erlassen. Die Schub haft eines Frem­
den, die vor dem Jahreswechsel 1992/1993 
begonnen hat und ohne Unterbrechung danach 
fortgesetzt wird, darf insgesamt nicht länger 
aufrechterhalten werden, als nach diesem Bundes­
gesetz zulässig ist. 

(3) Aufenthaltsverbote, deren Gültigkeitsdauer 
bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht 
abgelaufen sind, gelten als nach diesem Bundesge­
setz erlassene Aufenthaltsverbote mit derselben 
Gültigkeitsdauer. 

(4) Die Gültigkeitsdauer von Aufenthaltsverboten 
gemäß Abs. 3, die nicht den Bestimmungen des § 21 
entspricht, ist auf Antrag des Fremden, gegen den 
das Aufenthaltsverbot erlassen worden ist, von der 
Behörde neu festzusetzen. Ergibt sich hiebei, daß 
seit der Erlassung mehr als zehn Jahre vergangen 
sind, so ist das Aufenthaltsverbot aufzuheben. 

(5)· Unbefristete Aufenthaltsverbote gemäß 
Abs. 3,die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits 15 Jahre oder länger in Kraft 
waren, sind, sofern 

1. den betroffenen Fremden während dieser Zeit 
ununterbrochen der Aufenthalt gestattet oder 
Vollstreckungsaufschub gewährt wurde (§ 6 
Abs. 1 und 2 des Fremdenpolizeigesetzes) und 

2. sie nicht gemäß Abs. 4 aufzuheben sind, . 
auf Antrag des Fremden aufzuheben, es sei denn, 
der Fremde hätte während dieser Zeit ein Verhalten 
gesetzt, das neuerlich die Erlassung eines Aufent­
haltsverbotes gerechtfertigt hätte. 

(6) Bescheide, mit denen nach dem Fremdenpoli­
zeigesetz die Vollstreckung eines Aufenthaltsverbo­
tes aufgeschoben wurde, behalten ihre Gültigkeit bis 
zum festgesetzten Zeitpunkt. 

Verweisungen 

§ 89. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. . 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes oder auf 
fremdenbezogene Bestimmungen des Paßgesetzes 
1969 verwiesen wird, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes. 

Vollziehung 

§ 90. Mit der Vollziehung der §§ 6 Abs. 1 Z 4 und 
63 ist der Bundesminister für auswärtige Angelegen­
heiten, mit der Voll ziehung des § 7 Abs. 5 ist die 
Bundesregierung, mit der Vollziehung der §§ 12 
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Abs.2, 14 Abs.2 und des ersten Satzes des § 16 
sowie des § 65 Abs. 2 Z 2 ist der jeweils sachlich 
zuständige Bundesminister, mit der Vollziehung des 
§ 81 ist der Bundesminister für Justiz, mit der 
Vollziehung der übrigen Bestimmungen ist der 
Bundesminister für Inneres betraut. 

Artikel II 

Das Asylgesetz 1991, BG BI. N r. 8/1992, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Den in Abs. 1 genannten Asylwerbern sowie 
Asylwerbern, die gemäß § 37 des Fremdengesetzes 
- FrG, BGBI. Nr. .. .1. ... , nicht zurückgewiesen 
werden dürfen, ist die Einreise, wenn sie nicht schon 
nach dem 2." Teil des Fremdengesetzes gestattet 
werden kann, formlos zu gestatten." 

2. Der 5. Abschnitt des 2. Hauptstückes lautet: 

,,5. Abschnitt 

Geltung des Fremdengesetzes 

§ 9. (1) Das Fremdengesetz findet auf flücht­
linge, die Asyl haben, sowie auf Asylwerber, die eine 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung (§ 7) und auf 
Fremde mit befristeter Aufenthaltsberechtigung 
(§ 8), mit Ausnahme der §§ 17, 23 bis 25, 27 Abs. 3 
und 4, 28 bis 36, 38 bis 40 sowie 63 und 82 
Anwendung. Ein Aufenthaltsverbot, das gegen 
solche Fremde erlassen worden ist, wird ungeachtet 
der im § 22 FrG genannten Voraussetzungen erst 
durchsetzbar, wenn der Fremde seine Aufenthalts­
berechtigung verloren hat. 

(2) Das Bundesasylamt hat den Verlust der 
Aufenthaltsberechtigung (§§ 5, 7 Abs. 3 und 8 
Abs. 3) unverzüglich der zuständigen Fremdenpoli­
zeibehörde mitzuteilen." 

Artikel III 

Das Bundesgesetz, mit dem der Aufenthalt von 
Fremden in Österreich geregelt wird, BGBL 
Nr. 466/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Titel ist der Kurztitel ,,(Aufenthaltsge­
setz)" beizufügen. 

2. Der erste Satz des § 1 Abs. 1 lautet: 

"Fremde (§ 1 Abs. 1 des Fremdengesetzes - FrG, 
BGBI. Nr .... / .... ) brauchen zur Begründung 
eines ordentlichen Wohnsitzes (§ 5 des Staatsbür­
gerschaftsgesetzes 1985, BGBL Nr. 311) in Öster­
reich eine besondere Bewilligung (im folgenden 
,Bewilligung' genannt.)" 

3. § 5 Abs. 1 lautet: 
,,§ 5. (1) Eine Bewilligung darf Fremden nicht 

erteilt werden, bei denen ein Sichtvermerksversa­
gungsgrund (§ 10 Abs. 1 FrG) vorliegt, insbesondere 
aber, wenn deren Lebensunterhalt oder eine für 
Inländer ortsübliche Unterkunft in Österreich für 
die Geltungsdauer der Bewilligung nicht gesichert 
ist. " 

4. § 8 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Die Bewilligung tritt auch mit der rechtskräftigen 
Erlassung eines Aufenthaltsverbotes (§ 18 FrG) 
außer Kraft." 

5. § 10 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Die Bewilligung ersetzt einen gemäß dem 
Fremdengesetz notwendigen Sichtvermerk und ist 
in der Form eines österreichischen Sichtvermerkes 
zu erteilen." 

6. § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im übrigen findet das Fremdengesetz auch 
auf alle Fremden Anwendung, die eine Bewilligung 
haben." 
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Anlage A 

"Diese Aufenthaltserlaubnis wird auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften vom 15. Oktober 1968 und der zur Durchführung der Richtlinie 
68/360/EWG getroffenen Maßnahmen ausgestellt. 

Der Inhaber dieser Aufenthaltserlaubnis hat unter denselben Bedingungen wie die österreichischen 
Arbeitnehmer das Recht auf Zugang zu Beschäftigungen im Lohn- oder Gehaltsverhältnis und auf deren 
Ausübung im österreichischen Hoheitsgebiet." 
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FREMDENPASS 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

. PASSEPORT POUR ETRANGERS 

REPUBUQUE O'AUTRICHE 

ALIENS PASSPORT 

REPUBLlC OF AUSTRIA 

29 

Anlage B 
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I\) 

Fremdenpaß Nr. 
Passeport pour etrangers N" 
Aliens pas.port No. 

Familienname 
Nom 
Surname 

Vorname 
Prenom 
Christian name 

Datum der Geburt 
Date de naissance 
Date of birth 

Wohnort 
Domicile 
Residence 

Staatsangehörigkeit 
Nationalite 
Nationality 

; 
PERSONSBESCHREillUNG 

SIGNALEMENT 
DESCRIPTION OF BEARER 

Größe 

(Raum für Lichtbild) 
Taille 
Height 

/' 

Farbe der Augen 
Couleur des yeu.r 
Colour of eyes 

Hoch-
druck- Besondere Kennzeichen 
stempel Signes particuliers 

Distingui.hing marks 

-
Unterschrift des InJii.bers 

Signature du titul.aire 
Signature of bearer 

~ 
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STAATEN, FÜRDIE DIESER FREMDENPASS GILT: 
PAYS POUR LESQUELS CE PASSEPORT POUR ETRANGERS EST VALABLE: 

COUNTRIES FOR WH1CH TH1S AL1ENS PASSPORT 1S VALID: 

Stempel­
marke 

Stempel­
marke 

Stempel­
marke 

DIE GÜLTIGKEIT DIESES FREMDENPASSES ENDET AM 
LA VALIDITE DE CE PASSEPORTPOUR ETRANGERS EXPlRE LE 

THE VALIDITYOF THIS ALIENS PASSPORT EXPlRES 

Behörde __________________________________________________ ___ 

Autorite 
Authority 
Ort und Datum ______________________________________________ --, 
Lieu et date 
Place and date 

Unterschrift / Signature / Signature 

Die Gültigkeitsdauer dieses Passes wird verlängert bis __________________ __ 
La validite de ce passeport est proTogee jusqu'au 
The validity of this pas.port is renewed unti! 

~~~;g~----------------------------------------------------
Authority 

PC:~td~:um------------------------------------------------
Place and date 

Unterschrift / Signature / Signature 

Die Gültigkeitsdauer dieses Passes wird verlängert bis __________________ __ 
La validite de ce passeport est prorogee jusqu'au 
The. validity of this passport i. renewed unti! 

~~~;g~--------------------------------------------~~----
Authority 

PCuu~td~:um------------------------------------------------
Place and date 

Unterschrift / Signature! Signature 

31 
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Name 
Nom 
Name 

869 der Beilagen 

KINDER / ENFANTS / CHILDREN 

Geburtsdatum 
Date de naissance 

Date 0/ birth 

Geschlecht 
Sexe 
Sex 

::ö 
~ 

~ 
::ö 
~ 

::ö ~ ~ 
~ 0 

":lj 'tl 
~ 0 
'"'l ~ 
g;'t-< 

~ ~ c:: c:: '"'l 
~ 0 
o ~ 
~ ~ 
'"'l 
>-<: 

::0 
> c:: 
~ 
'"1j 

~: 

> 
~ 
t'" ..... 
Cl 
::r: 
l%j 

~ 
::ö 

~ 
::0 
i": 
l%j 

~ 
::0 
tx:I 
l%j 

::r: 
0 
::0 
t;I 
l%j 

869 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)32 von 35

www.parlament.gv.at



869 der Beilagen 33 

Abweichende persönliche Stellungnahme der Abgeordneten 
Mag. T erezija Stoisits 

zum Bericht des Innenausschusses gemäß § 42 Abs. 5 GOG 
über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über die 

Einreise und den Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz - FrG) 692 d. B. 

An und für sich dienen Ausschußsitzungen zur 
Verhandlung über ein Bundesgesetz, das beschlos­
sen werden soll. Für die Abgeordneten der Grünen 
im Parlament ist es daher immer wieder unverständ­
lich, wenn auf ihre vorgebrachten Kritiken, 
Anregungen, Anfragen von den Vertretern der 
anderen Parteien, vor allem aber der sozialdemo­
kratischen Fraktion und auch dem Bundesminister 
für Inneres mit Aggression, mit Arroganz ~nd 
Ignoranz reagiert wird und dem Vorbringen der. 
Abgeordneten nicht einmal zugehört wird. Nur in 
wenigen Fällen gab es eine sachliche Auseinander­
setzung, wie sie durchaus in anderen Ausschüssen 
.stattfindet. Während zB im Justizausschuß auch auf 
die Argumente der Abgeordneten der Oppositions­
parteien eingegangen wird, herrscht im Innenaus­
schuß ein Klima, das eine inhaltliche Auseinander­
setzung verunmöglicht. 

Kritik muß auch daran geübt werden, daß erst 
zwei Stunden nach dem angesetzten Beginn der 
Ausschußsitzung ein elf Seiten langer Abänderungs­
antrag der Regierungsparteien vorgelegt wurde, 
obwohl bereits am 6. November 1992 eine Aus­
schußsitzung zum Fremdengesetz stattfand und 
ausreichend Zeit bestanden hätte, einen Abände­
rungsantrag rechtzeitig einzubringen. 

1. Das Fremdengesetz regelt die Einreise und, wie 
das Aufenthaltsgesetz, den Aufenthalt von "Frem­
den". Da das Fremdengesetz eigentlich zum 
Aufenthaltsgesetz eine lex generalis darstellt, wäre 
es zweckmäßiger gewesen, zuerst ein Fremdenge­
setz. zu beschließen und diesem Fremdengesetz als 
Spezialgesetz - sofern überhaupt notwendig - das 
Aufenthaltsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsge­
setz und das Asylgesetz zu beschließen bzw. 

anzupassen. Tatsächlich ist man jedoch den 
umgekehrten Weg gegangen und hat das Fremden­
gesetz dem Aufenthaltsgesetz angepaßt. Wir sind 
daher weiter denn je von einer Gesamtreform des 
Ausländerrechts, wie sie der Ausschuß für innere 
Angelegenheiten bereits 1987 übereinstimmend 
gefordert hat, entfernt und können nur auf ein 
Flickwerk verschiedener Gesetze hinweisen, die 
insgesamt nur eine verstärkte RechtSunsIcherheit 
bringen wird. 

2. Während 1987 im Nationalrat Vertreter aller 
Parteien noch über Maßnahmen zum Schutz und 
zur Integration von Ausländerlinne/n redeten, sind 
heute die Vertreter der Regierungsparteien in 
Übereinstimmung mit den Abgeordneten der FPÖ 
in erster Linie bestrebt, ein Gesetz zum Schutz vor 
AusländerIinnein ("Fremden!") zu erlassen. Dabei 
setzten sie sich auch über die Bedenken des 
Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes und 
des Verfassungsgerichtshofes hinweg. 

a) Wie die Abgeordnet~ Terezija Stoisits heftig 
kritisierte, wurde mit diesem Gesetz das 
Rechtsinstitut der Ausweisung - § 17 -
(bisher beschränkt auf die ersten vier Monate 
des Aufenthaltes) vehement verschärft. Damit 
können in Zukunft auch Personen, die sich zB 
zehn und mehr Jahre in Österreich aufhalten 
oder Ausländerlinne/n zweiter Generation 
jederzeit ausgewiesen werden, wenn sie nicht 
über ausreichende eigene Mittel für den 
Unterhalt zur Verfügung haben oder zu einer 
"finanziellen Belastung" für eine GebietSkör­
perschaft werden könnten. In Anpassung an 
das Aufenthaltsgesetz sorgt somit das Frem­
dengesetz dafür, daß das Aufenthaltsrecht für 
Ausländerlinnen extrem unsicher wird. 
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Obwohl bereits bei den Verhandlungen zum 
Aufenthaltsgesetz alle Experten darauf hin­
wiesen, daß zur Bekämpfung des illegalen 
Aufenthalts und der Schwarzarbeit eine 
möglichst rasche Gleichstellung von Auslän­
derlinnein mit Inländerlinne/n notwendig 
ist, wurde die Forderung der Abgeordneten· 
Terezija Stoisits auf rechtliche Absicherung 
von Personen, die bereits einen unbefristeten 
Sichtvermerk oder eine unbefristete Aufent­
haltsbewilligung haben, abgelehnt. 

Dieses Gesetz schafft die Voraussetzung 
dafür, daß Gastarbeiterlinnen, die 20 und 
mehr Jahre bei uns als Arbeitskraft und 
Sozialbeitragsleisterlin ausgenützt wurden, 
wenn sie alt und verbraucht sind - dann samt 
ihrer Familie abgeschoben werden können. 
Diese Sippenhaftung wurde bereits im § 8 
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes festgeschrie­
ben. Der Innenminister hat auf eine Anfrage 
im Ausschuß auch bestätigt, daß in Zukunft 
auf Grund der Bestimmungen des Aufent­
haltsgesetzes und des Fremdengesetzes ganze 
Großfamilien mit ihren Kleinkindern in 
Schubhaft genommen werden können. 

Während in den meisten anderen (west)euro­
päischen Ländern eine Integrierung von 
Ausländerlinne/n, die sich längere· Zeit im 
Inland aufhalten, vorgesehen ist, wird in 
Österreich dieses Prinzip der Aufenthaltsver­
festigung mit dem gegenständlichen Gesetzes­
entwurf vollkommen verworfen. Der Abände­
rungsantrag sieht lediglich einen Schutz vor 
der Verhängung des Aufenthaltsverbotes 
nach 10jährigem Aufenthalt im Inland vor, 
nicht aber vor der Ausweisung. Da die 
Ausweisung wegen Mittellosigkeit oder Ob­
dachlosigkeit jederzeit möglich ist, kann der 
Schutz des Aufenthaltsverbotes nicht greifen. 

Zu bedenken ist auch, daß durch diese 
Regelung vor allem Frauen betroffen sein 
werden. Durch die im § 8 Abs. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes festgeschriebene Sippen­
haftung wird der Frau von vornherein ihre 
Eigenständigkeit genommen. Außerdem kann 
sich eine Frau nach dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf praktisch nicht mehr schei­
den lassen, da sie im Falle einer Scheidung 
befürchten müßte, wegen Mittellosigkeit bzw. 
Obdachlosigkeit ausgewiesen zu werden. 

Dieses Gesetz bestätigt, was schon die 
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
in der Stellungnahme zum Aufenthaltsgesetz 
vorgebracht hat, daß die Gesetzgebung 
betreffend die Ausländerlinnen auf rein 
wirtschaftliche Gründe abstellt, ohne .sozial­
humanitäre Erwägungen zuzulassen. Das 
Konzept ist darauf ausgerichtet, die Einreise 

und den Aufenthalt junger, gesunder Männer 
(Frauen nur für die Kranken- und Raum­
pflege) mit speziellen, in Österreich nicht 
ausreichend vorhandenen Qualifikationen 
und ohne Familienanhang zu begünstigen. 
Wenn ihre Arbeitskraft verbraucht ist, sollen 
sie wieder abgeschoben und gegen junge, 
gesunde Arbeitskräfte ausgetauscht werden. 

b) Bedenklich ist dabei, daß sich die Abgeordne­
ten der SPÖ, ÖVP und FPÖ auch über 
verfassungsrechtliche Bestimmungen hin­
wegsetzen. So führte der Verfassungsdienst 
des Bundeskanzleramtes in seiner Stellung­
nahme aus, daß im Gesetz selbst auch bei der 
Ausweisung die Voraussetzungen der Be­
dachtnahme auf das Privat- und Familienle­
ben der Betroffenen festgeschrieben sein 
müssen, wie sie für das Aufenthaltsverbot 
gelten. 

Die Abgeordnete Terezija Stoisits hat im 
Ausschuß mehrmals auch darauf hingewiesen, 
daß laut Prüfungsbeschluß des VfGH vom 
1. Oktober 1992 schon bei der Erteilung des 
Sichtvermerkes auf die familiären und priva­
ten Beziehungen der Ausländerlinnen Rück­
sicht zu nehmen ist.· Umso mehr muß dies bei 
der Ausweisung gelten. Diese V oraussetzun­
gen· erfüllt dieses Gesetz nicht. Daß der 
alleinige Hinweis auf Art. 8 MRK nicht 
ausreicht, geht schon aus früheren Erkennt­
nissen des Verfassungsgerichtshofes hervor 
(VfSlg.10737/1987). 

Im Jahre 1987 herrschte in der Ausschußsit­
zung noch Übereinstimmung darüber, daß bei 
der Abwägung, welche Aspekte für den 
Verbleib eines Ausländersl einer Ausländerin 
im Bundesgebiet und welche für die Verhän­
gung des Aufenthaltsverbotes sprechen im 
besonderen auch auf die mögliche Beeinträch­
tigung des beruflichen oder persönlichen 
Fortkomrnens des Fremden oder seiner 
Familienangehörigen Bedacht zu nehmen ist. 
Nunmehr haben die Behörden nicht mehr 
darauf Rücksicht zu neh~en. Es ist bemer­
kenswert, wie schnell die Vertretet/innen der 
Regierungsparteien ihre Meinung grundle­
gend ändern und an die der FPÖ anpassen. 

c) Obwohl auch Österreich das internationale 
Übereinkommen über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Diskriminierung unter­
zeichnet hat, sieht dieses Gesetz eine 
unterschiedliche Behandlung von Ausländerl 
inne/n - je nach dem, ob es sich um 
EWR-Ausländerlinnen und deren Familien­
angehörige handelt oder nicht - vor. So ist 
EWR-Ausländerlinnen und deren Familien­
angehörigen im Falle einer Abschiebung eine 
Frist von einem Monat einzuräumen, wäh-
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rend "andere" Ausländer/innen (Fremde) 
unverzüglich das Land verlassen müssen. 
EWR-Ausländer!innen können nur wegen 
Störung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit .andere AusländerIinnen auch 
wegen Störung der öffentlichen Ruhe abge­
schoben werden; Angehörige von EWR-Bür­
ger!inne!n sind bei der Erteilung des 
Sichtvermerkes von allen Stempelgebühren 

. und Verwaltungs abgaben befreit, nicht je­
doch die "anderen" Ausländer/innen. 

d) Daß dieses Gesetz - sieht man von einigen 
wenigen Bestimmungen ab - nicht den 
Rechtschutz für Ausländer/innen verbessert, 
geht auch daraus hervor, daß es bei 
Ausländerlinne!n bei Nichtbefolgung der 
Ladung eine Festnahme vorsieht und nicht 
wie sonst üblich eine Vorführbefehl erlassen 
wird. Auch die Sonderermächtigung zur 
Hausdurchsuchung (§ 50) sowie die mögliche 
Schubhaft für Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahre, die Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe von Daten betreffend Ausländer! 
innen ohne Einschfänkung, bestätigen die 
Intention der Regierungsparteien, den Recht­
schutz der Ausländer/innen entgegen den 
Bestimmungen der MRK zu schmälern und 
nicht zu stärken. 

3. So war es für die Abgeordnete Terezija Stoisits 
nicht verwunderlich, daß die Entschließungsan­
träge, worin die Bundesregierung - insbesondere 

der Bundesminister für Inneres - aufgefordert 
werden sollten, analog zum Strafvollzugsgesetz ein 
Gesetz über die Polizei- und Schubhaft, sowie 
Antidiskriminierungsbestimmungen im Sinne des 
internationalen Übereinkommens zur Vermeidung 
rassischer Diskriminierung vorzulegen, abgelehnt 
wurden. 

4. Hervorzuheben ist noch der Abänderungsan­
trag der Abgeordneten Terezija Stoisits, wonach 
den sich in Österreich aufhaltenden Illegalen eine 
Amnestie eingeräumt werden soll. 

Nach Auskunft des Innenministers befinden· sich 
derzeit ca. 100 000 Illegale in Österreich; ca. 50 000 
bis 60 000 davon sollen illegal einer Arbeit 
nachgehen. Angesichts dieser Zahlen und der 
Tatsache, daß eine Massenabschiebung weder ' 
möglich noch rechtlich zulässig ist (4. Zusatzproto­
koll zur MRK) , hat Österreich gar keine andere 
Alternative, als diesen in Österreich lebenden 
Illegalen eine Amnestie zu gewähren, wenn 
Schwarzarbeit ernsthaft bekämpft werden soll. 
Nach dem Fremdengesetz ist jeder/jede Ausländer/ 
in abzuschieben, der! die sich illegal in Österreich 
aufhält. Das bedeutet, daß sich natürlich niemand 
von den Illegalen freiwillig bei der Behörde melden 
wird, um seinen!ihren Status zu legalisieren. Das 
Problem der Schwarzarbeit wird sich daher durch 
die neuen gesetzlichen Bestimmungen keineswegs 
entspannen. 

Terezija Stoisits 
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